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Verbrennen von 
Pflanzenabfällen im April

Jetzt im Frühjahr, ab April, können pflanzliche Abfälle 
ausnahmsweise im Garten verbrannt werden. Das 
bedeutet auch, dass die Verwertung (Kompostierung) 
den Vorrang vor der Verbrennung hat. Pflanzliche 
Abfälle können aus nicht gewerblich genutzten 
Gartengrundstücken nur dann verbrannt werden, 
wenn eine anderweitige Nutzung/Entsorgung nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist.
Achtung! Vorrang hat immer die Kompostierung 
oder die Entsorgung im Wertstoffhof 
Schneidenbach.
Zur Grüngutentsorgung sollte auch die 
Straßensammlung für Grüngut genutzt werden, 
die in der Zeit vom 27. März bis zum 07. April 
2017 stattfindet und von einem beauftragten 
Dritten des Vogtlandkreises durchgeführt wird. 
Dabei können ohne Gebühren oder Anmeldung 
gebündelter Baum- und Strauchschnitt, 
Baumstümpfe und -stämme mit einer Länge von 
maximal zwei Metern und einem Durchmesser von 
maximal 20 Zentimetern abgegeben werden. Loses 
Grüngut oder Grüngut in Säcken wird nicht entsorgt.
Bitte beachten: Nach der Sächsischen 
Pflanzenabfallverordnung ist das Verbrennen 
werktags (einschließlich Samstag) in der Zeit von 
08:00 bis 18:00 Uhr, aber maximal nur zwei Stunden 
am Tag, möglich. Sonn- und feiertags ist das 
Abbrennen von Gartenabfällen generell verboten.
Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten 
und Reste des Feuers gut abgelöscht werden. 
Auch die Windrichtung sollte man beachten.
Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung 
kontrollieren das ordnungsgemäße Verbrennen 
der pflanzlichen Abfälle stichprobenartig.

Anfang März hat die Firma Morfeld Tiefbau GmbH 
aus Grünhain-Beierfeld mit den Arbeiten für den 
Breitbandausbau im Reichenbacher Ortsteil Mylau 
begonnen. Gestartet wurde mit Prüfarbeiten und 
Setzen der neuen Verteilerschränke.
In Mylau ist entsprechend der bestehenden 
Planunterlagen eine komplette „Rohranlage“ für 
den Kabeleinzug vorhanden. Diese Rohranlage 
wird genutzt, um das Glasfaserkabel zu den neuen 
Verteilern (MFG = Mehrfachgehäuse) zu bringen. 
Dennoch müssen punktuelle Aufgrabungen, Gruben 
für die Montage von Glasfasermuffen und MFG-
Gehäuse, erfolgen, um die Verteiler zu setzen, die 
Glasfaserkabel zu vernetzen bzw. weiter zu verbinden. 
Darüber hinaus werden defekte Rohre instand 
gesetzt. Auch dabei können vereinzelte 
Tiefbauarbeiten erforderlich sein. Diese Gruben 
können zeitnah verschlossen werden. Anders als 
die sogenannten Muffen- und Verteilerstandorte. 
Diese Montagegruben können aus technischen 
Gründen erst nach der kompletten Vernetzung und 
Prüfung der gesamten Anlage verschlossen werden.

Folgende Montagegrubenstandorte sind in Mylau 
vorgesehen:
Netzschkauer Berg 3/ Lambziger Straße 84, 
Markt 18 /Kreuzung Mühlgasse, 
Otto-Richter-Str. 2/Kreuzung Heubnerring
Braustraße/Kreuzung Otto-Richter-Straße
Kreuzung August-Bebel-Straße
Heubnerring/Kreuzung Brücknerstraße
Brücknerstraße/Hainstraße
Friedenshain 3 
Gegenüber Rotschauer Str. 2/Schützenstraße 
Wehnersberg 2

Arbeiten für schnelles Internet in Mylau
Durch die Gruben kann es zu leichten 
Behinderungen im Fußgänger- und Fahrverkehr 
kommen. Darüber hinaus können einzelne 
Parkplätze und Einfahrten blockiert werden.
Behinderungen im Bereich des Fahrverkehrs 
sollten nicht auftreten.
Vorgesehen ist, die Bauarbeiten bis Ende April 
abzuschließen. Parallel zu den Maßnahmen 
im Ortsteil Mylau werden die Arbeiten in 
Reichenbach vorbereitet. 
Am 23. Januar dieses Jahres wurde die Vereinbarung zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit für den Netzausbau 
im Vorwahlbereich 03765 zwischen der Deutschen 
Telekom und der Stadt Reichenbach unterzeichnet.

Streiflichter
100. Geburtstag

Am 03. März gratulierte Oberbürgermeister 
Raphael Kürzinger Marianne Keßler herzlich 
zu ihrem 100. Geburtstag. Foto: D. Postler
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Fördermittel für die Kindertagesstätte „Mischka“ in Mylau

Reichenbach ist die erste Stadt mit der Marke Vogtland-Kommune

Energetische Sanierung
Am 02. März überreichte der 
Sächsische Staatssekretär für 
Kultus, Dr. Frank Pfeil, aus dem 
Förderprogramm „Brücken in die 
Zukunft“ den Fördermittelbescheid 
über rund 315.000 Euro 
für die Sanierung der Kita 
„Mischka“ im Ortsteil Mylau 
an Oberbürgermeister Raphael 
Kürzinger. Es handelt sich um 
eine 75-prozentige Förderung vom 
Land Sachsen bei Gesamtkosten 
von rund 420.000 Euro. Mit dem 
Geld sollen unter anderem der Brandschutz sowie die Heizungs- und Elektroinstallation 
erneuert werden und ein Bastel- sowie Experimentierraum entstehen. 
In der Kindertagesstätte können 123 Kinder (30 Krippe, 41 Kindergarten sowie 52 Hort) 
aufgenommen werden. Insgesamt zehn pädagogische Fachkräfte, darunter Erzieher mit 
heilpädagogischer Zusatzqualifikation, Sozialpädagogen, Praxisanleiterin und Erzieher mit 
Montessori-Diplom, begleiten, fördern und betreuen die Kinder im Kita-Alltag. Träger der 
Einrichtung ist die AWO Vogtland Bereich Reichenbach e.V.. 

Am 14. März unterzeichneten 
Landrat Rolf Keil (r.) und 
Oberbürgermeister Raphael 
Kürzinger die Vereinbarung zur 
Nutzung der Dachmarke Vogtland 
mit dem Markenzusatz Vogtland-
Kommune.
Nach der Eröffnung der 
Präsentation stellten der Landrat 
und der Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes Vogtland, 
Dr. Andreas Kraus, das Konzept 
der Dachmarke Vogtland vor. 
Ziel ist es, das Vogtland nach 
außen in allen Lebensbereichen 
zu präsentieren. Bevor es zur 
Unterschrift unter die Nutzungsvereinbarung durch Landrat und Oberbürgermeister kam, 
wurde gezeigt, wie die Dachmarke Vogtland im kommunalen Bereich wirken kann. Erste 
Anwendungsbeispiele für die Stadt Reichenbach, wie beispielsweise die Werbebanner für 
die Trauräume des Standesamtes, die Titelseite der überarbeiteten Tourismusbroschüre 
(siehe Foto) oder der Kopf des Amtsblattes, wurden bereits erarbeitet.
Reichenbach ist die erste Stadt, die künftig die Marke Vogtland-Kommune u.a. auf 
Publikationen, der Geschäftspost der Stadtverwaltung oder auf Visitenkarten anwenden wird.

Fotos (2): H. Keßler

Noch bis 31. März ist während der 
Öffnungszeiten des Rathauses, Markt 1, 
Ratssaalfoyer, erste Etage, die Ausstellung 
„Energetische Sanierung“ zu sehen.
Die Ausstellung gibt Antworten auf folgende 
Fragen: Wie sollte eine energetische Sanierung 
umgesetzt und welche Details müssen 
beachtet werden? 
Die sächsische Wanderausstellung 
„Energetische Sanierung“ richtet sich an 
Privatpersonen, Bauherren, Planer, zukünftige 
Hauseigentümer und interessierte Bürger.
Auf fünf Informationsstelen und einer 
Exponatsäule werden verschiedene Themen, 
zum Teil auch an Beispielprojekten, 
betrachtet. Dies sind unter anderem 
das wirtschaftliche Bauen, gesetzliche 
Anforderungen, Gebäudedämmung innen und 
außen, richtige Ausführungen im Detail und 
Effizienzverbesserung von Bestandsanlagen. 
Zahlreiches Informationsmaterial ergänzt die 
Ausstellung der Sächsischen Energieagentur 
SAENA GmbH.
Die Präsentation ist familienfreundlich 
gestaltet. Damit sie auch für Kinder interessant 
ist, leitet ein kleiner Fuchs die Kinder durch 
die Stationen und bietet verschiedene 
Möglichkeiten zum Mitspielen an. 
Öffnungszeiten: Montag 09.00 bis 16.00 
Uhr, Dienstag 09.00 bis 18.00 Uhr, 
Mittwoch 09.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 
09.00 bis 18.00 Uhr und Freitag 09.00 bis 
13.00 Uhr. Foto: D. Postler W
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Stadtoberhaupt bei der Volkssolidarität im Ortsteil Rotschau
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! Frühjahrsputz

Ende Februar bis Anfang März erledige die 
Regionale Aufbau- und Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (RAD) den Frühjahrsputz im Stadtgebiet. 
Liegengebliebene Laubreste und im Winter 
dazugekommenen Verunreinigungen wurden 
beseitigt und Fußwege gereinigt.

Gelungen: City-Happening

Am 08. März besuchte Raphael 
Kürzinger auf Einladung von 
Ortsgruppenchef Claus Keßler eine 
Bürgerfragestunde der Ortsgruppe 
Rotschau der Volkssolidarität 
in der Turnhalle Rotschau. Der 
Oberbürgermeister informierte 
über die Vorhaben in Reichenbach. 
Angesprochene Themen waren 
u.a. die Innenstadtentwicklung, 
Parken und Verkehrsströme in 
Reichenbach, der demographische Wandel, die Ärztesituation oder die Egersche Brücke.

Fotos (2): D. Postler

Der Reichenbacher Gewerbeverein 
organisierte am 11. März das 
erste City-Happening. Zahlreiche 
Besucher wechselten zwischen den 
elf Veranstaltungsorten und erlebten 
handgemachte Musik verschiedener 
Stilrichtungen, wie hier bei Expert-Müller.

Foto: V. Unger-Bauer

Demnächst

Am Samstag, 08. April, findet in der Zeit von 
09:00 bis 12:00 Uhr im Park der Generationen 
wieder ein Frühjahrsputz statt.
Die Reichenbacherinnen und Reichenbacher 
sind an diesem Samstag traditionell aufgerufen 
mitzuhelfen, den Park frühlingsfit zu machen.
Alle Helferinnen und Helfer treffen sich bitte 
09:00 Uhr am Eingang Wiesenstraße 62.
Die Mitglieder des Fördervereins Parkanlagen 
Reichenbach e.V. treffen sich ebenfalls an diesem 
Aprilsamstag am Weinholdplatz zum Frühjahrsputz.  
Alle Helfer sollen möglichst Gartengeräte und 
Handschuhe mitbringen.
Für alle fleißigen Helfer gibt es gegen 12:00 
Uhr im Park der Generationen wieder einen 
kleinen Mittagsimbiss sowie Getränke, da der 
Frühjahrsputz mit der „Gemeinsam-gehts-
besser“-Aktion gekoppelt ist.

08. April: Frühjahrsputz
im Park der Generationen
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Am 14.  März  fand  im Rathaus  e ine 
Informationsveranstaltung über den ersten 
Doppelhaushalt 2017/2018 für die neue Stadt 
Reichenbach im Vogtland statt. 
Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 6. März den 
Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 der Stadt 
Reichenbach (Bericht, siehe Seite 7/8). Neben dem 
Haushalt, dessen wichtigste Punkte und Bestandteile 
Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze erläuterten, 
wurden wichtige Vorhaben in Reichenbach und in den 
Ortsteilen vorgestellt.
Das sind beispielsweise:
1. Verbesserung der Gesundheitsversorgung
Bemühungen um eine weitere Verbesserung der 
Hausarztversorgung; Schaffung eines Medizinischen 
Versorgungszentrums am Solbrigplatz.
2. Neugestaltung des Solbrigplatzes
Anbindung des neuen Ärztehauses an den 
öffentlichen Nahverkehr; Errichtung von 
Parkflächen für den Publikumsverkehr im Umfeld. 
Attraktive Gestaltung des Platzes.

Vorhaben
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Der Oberbürgermeister gratuliert den Jubilaren, 
die  im Zeitraum vom 24. Februar bis zum 24. März

ihren 70., 75., 80., 85., 90., 95. und  jeden weiteren Geburtstag begangen haben

25.02. Herrn Horst Merk zum  75.
26.02. Herrn Lothar Wohlrab zum  75.
27.02. Herrn Peter Seidel zum  70.
 Frau Anita Werner zum  85.
28.02. Frau Christine Fischer zum  75.
 Frau Antje Turban zum  75.
01.03. Frau Christa Edelmann
   zum  75.
 Frau Gunda Feustel zum  85.
 Frau Valentina Sawtschuk
   zum  70.
 Herrn Bernd Wagner zum  75.
02.03. Frau Christa Keil zum  80.
 Frau Christa Lein zum  70.
 Herrn Erich Steiner zum  75.
03.03. Frau Heide Goßrau-Kühnel
   zum  75.
 Frau Marianne Keßler zum 100.
 Frau Renate Kudraß zum  70.
 Herrn Egon Richter zum  70.
 Frau Gabriele Scheller zum  70.
05.03. Herrn Manfred Beck zum  80.
 Frau Christa Erler zum  90.
 Frau Margot Weichold zum  90.
06.03. Herrn Walter Biedermann
   zum  75.
 Herrn Heinz Conrad zum  75.
 Frau Waltraud Domel zum  90.
 Herrn Günter Kuchs zum  90.
 Frau Helga Müller zum  75.
07.03. Herrn Arnold Fertich zum  75.
 Frau Waltraud Thomas zum  80.
08.03. Frau Irmgard Wolff zum  85.
09.03. Frau Susanne Buchholz
   zum  80.
 Herrn Dietmar Kästner zum  70.

09.03. Frau Hannelore Koller zum  75.
10.03. Frau Elsa Beyer zum  85.
 Frau Gisela Büttner zum  80.
 Herrn Horst Körner zum  80.
11.03. Frau Gisela Dathe zum  80.
 Frau Helga Groß zum  80.
 Frau Brigitte Hendel zum  80.
 Herrn Peter Honeger zum  75.
 Frau Else Pfeiffer zum  80.
 Frau Marianne Reumann zum  80.
 Frau Christa Roßberg zum  80.
 Herrn Bernd Wilhelm zum  75.
12.03. Herrn Klaus Scheller zum  70.
13.03. Frau Jutta Kreuzer zum  90.
 Frau Rita Eva Pingel zum  85.
14.03. Herrn Erhard Rockstroh
   zum  70.
15.03. Frau Gudrun Hahn zum  75.
 Frau Rosel Piehler zum  75.
 Frau Ruth Roth zum  95.
16.03. Herrn Joachim Geyer zum  75.
 Frau Christa Neupfleger
   zum  80.
17.03. Herrn Günter Schnura zum  80.
 Frau Jutta Wolf zum  85.
18.03. Frau Eleonore Seidel zum  80.
19.03. Herrn Eberhard Kluge zum  80.
 Frau Jutta Löw zum  85.
20.03. Frau Gisela Eger zum  90.
 Frau Ruth Ganske zum  85.
 Herrn Hans-Joachim Hopf
   zum  75.
 Frau Monika Klein zum  70.
22.03. Frau Gisela Gruschwitz zum  70.
23.03. Frau Anita Georgi zum  85.
 Frau Sieglinde Hänel zum  75.

23.03. Frau Helene Zieger zum  80.
24.03. Herrn Gerhard Bauer zum  90.
 Herrn Gerhard Butzek zum  95.

Herzlichen Glückwunsch!

Impressum:
Herausgeber: Reichenbacher Media Agentur
Druck: Riedel Verlag & Druck KG, Chemnitz, 
OT Röhrsdorf
Verantwortlich für den amtlichen und redak-
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E-Mail: rcmediaagentur@t-online.de 
Für die Informationen der Kirchen, Gemein-
den und Vereine sind die jeweiligen Träger 
selbst verantwortlich.
Redaktion: Heike Keßler, Stadtverwaltung 
Reichenbach, Markt 1, 08468 Reichenbach, 
Tel. 03765 524-1012, Fax: 03765 524-2002,
E-Mail: kessler@reichenbach-vogtland.de
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht 
nicht. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge 
zu redigieren und zu kürzen.
Erscheinungsweise: Vierzehntäglich, (16 
Ausgaben), kostenlos an alle erreichbaren 
Haushalte. Weitere Exemplare liegen im Bürger-
büro, Markt 7 sowie im Bürgerbüro Außenstelle 
Mylau, Reichenbacher Straße 13, zur kostenlo-
sen Mitnahme aus.
Auflagenhöhe: 14.000
Nächster Redaktionsschluss: 27.03.2017 
Erscheinung:  Freitag,      07.04.2017
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3. Kompetenzzentrum für natürliche Kältemittel
Weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit 
allen Akteuren. Ziel bleibt es, eine höherwertige 
Ausbildung in Reichenbach zu etablieren.
4. Brachflächenkonzept
Aktualisierung der bisherigen Auflistung von 
Industrie- und Wohnbrachen in Reichenbach. 
Dazu kommt die Ersterfassung von Brachen 
in Mylau. Ziel ist die Schaffung einer 
Handlungsgrundlage.
5. Gewerbegebiete/Wirtschaftsstandorte
Die Flächen in den Gewerbegebieten sind bereits 
gut ausgelastet. Ziel ist es, auch künftig Flächen 
für die Ansiedlung und Entwicklung von Gewerbe 
vorzuhalten. 
6. Ankauf und Entwicklung früherer Bahnflächen
Ankauf und Entwicklung der großflächigen  
ehemaligen innerstädtischen Bahnbrachen, 
Güterbahnhof und Bahnbetriebswerk zur 
möglichen Nutzung als Gewerbeflächen.
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Foto: H. Keßler

7. Förderungen für kleine Unternehmen
Förderung von bis zu 62,5%, bzw. 50.000 Euro 
für die Ansiedlung, Erweiterung oder Sanierung 
von Unternehmen bis zu einer Größe von 50 
Mitarbeitern im EFRE Fördergebiet „Erweiterte 
Innenstadt“ - siehe Seiten 9-11!
8. Wohnen in Reichenbach
Verstärkte Vermarktung von bestehenden 
Baulücken im Stadtgebiet und die Entwicklung 
von Eigenheimstandorten zur Ermöglichung des 
Zuzugs junger Familien.

Aus dem Stadtrat

9. Baugebiet Oberer Volksfestplatz
Entwicklung eines Wohnungsbaustandortes. Die 
ca. 22.000m² bieten Platz für etwa 20 Eigenheime, 
Doppel- oder Reihenhäuser in attraktiver Lage mit 
Nähe zu Innenstadt und Stadtpark.
10. Internet Breitbandausbau (VDSL)
Unterstützung und administrative Begleitung 
des Eigenausbaus der Telekom in diesem Jahr. 
Lücken werden in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis 2018 geschlossen. Ziel sind bis zu 
100 Mbit/s Geschwindigkeit.
11. Freies W-LAN/Freifunk
Unterstützung des Vereins Freifunk Vogtland 
e.V. beim Aufbau eines W-LAN Netzwerks in 
Reichenbach. Einrichtung von Zugriffspunkten 
an städtischen Gebäuden.
12. Investitionen 2017/2018
Insgesamt 11,8 Millionen Euro Investitionen. 
Dazu kommen Hochwassermaßnahmen in Höhe 
von 8,75 Millionen Euro.

Stadtratssitzung am 06. März
Zu Beginn der Stadtratssitzung wurden gleich mehrere 
Blumensträuße des Monats vergeben. Auf Vorschlag 
von Stadtrat Stephan Hösl wurde Frank Wirth für 
sein soziales und kulturelles Engagement geehrt. 
Weithin bekannt ist Herr Wirth durch seine Auftritte 
als „singender Wirt.“ Mit den Erlösen aus diesen 
Auftritten unterstützt er Ausflüge für die Kinder der 
Kinderarche und des Regenbogenhauses.
Weiterhin wurden auf Vorschlag von Stadtrat Birgit 
Heidemüller vier Nachwuchsathleten der Eislaufsparte 
des TSV „Vorwärts“ Mylau 1891 ausgezeichnet, die in 
der vergangenen Saison besonders erfolgreich waren. 
Michael Roth (nicht auf dem Foto) belegte bei den Deutschen Meisterschaften den fünften Platz im Mehrkampf. Sein Vereinskollege Jacob Seifert 
erreichte in der Altersklasse 14 dieselbe Platzierung. In der Altersklasse 13 schaffte Benjamin Derksen im Mehrkampf der Deutschen Meisterschaften 
mit einem dritten Platz den Sprung aufs Treppchen. Erfolgreichster Nachwuchsathlet war Manuel Zähringer. Als Deutscher Meister im Mehrkampf in 
der Altersklasse 14 qualifizierte er sich sogar für die Schüler-Europameisterschaft und konnte dort einen beachtlichen siebten Gesamtrang erzielen. 
Anstelle von Blumensträußen überreichte Oberbürgermeister Raphael Kürzinger den jungen Sportlern einen Büchergutschein als Anerkennung ihrer 
sehr guten Leistungen. (v.l.n.r.: Jacob Seifert, Benjamin Derksen, Manuel Zähringer.) Fotos (2): H. Keßler

Der Stadtrat bestätigte einstimmig die Wahl 
der neuen Stadtwehrleitung. Bereits am 10. 
Februar wurden auf der Wahlversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach 
die Kameraden Thomas Weck zum neuen 

Stadtwehrleiter und Christian Weck zu dessen 
Stellvertreter gewählt.
Oberbürgermeister  Raphael  Kürz inger 
gratulierte beiden und überreichte die 
Bestellungsurkunden.

In d iesem Zusammenhang wurde der 
ausscheidende Stadtwehrleiter Michael 
Mittag für seine langjährige Arbeit  und sein 
Engagement mit Dankesurkunde, Blumenstrauß 
und einer Figur des Heiligen Florians geehrt.
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Der Doppelhaushalt 2017/2018
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Sitzung 
war der Beschluss des Doppelhaushalts für die 
Jahre 2017 und 2018. 
Er beinhaltet alle anfallenden Erträge 
und Aufwendungen, die für die Erfüllung 
der städtischen Aufgaben voraussichtlich 
erforderlich sind.
Nach der Städtefusion ist der vorliegende 
Haushaltsplan der erste Doppelhaushalt für die 
neue Stadt Reichenbach im Vogtland.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 
wurden im Verwaltungsausschuss und im 
Technischen Ausschuss des Stadtrates im April 
in nichtöffentlicher Sitzung vorberaten. Die 
beiden Ausschüsse empfahlen dem Stadtrat 
den Beschluss des Haushaltes. Nach seiner 
Beschlussfassung wird der Haushalt zur 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde im 
Landratsamt des Vogtlandkreises eingereicht und 
nach der Genehmigung bekannt gemacht. Damit 
treten Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
in Kraft und die Verwaltung kann mit der 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen beginnen.
Der Haushaltsplan besteht aus einem 
Ergebnishaushalt (vergleichbar mit der Gewinn- 
und Verlustrechnung von Unternehmen) und 
einem Finanzhaushalt, der die Ein- und 
Auszahlungen der Stadt zum Inhalt hat 
(Liquiditätsplanung).
Im Ergebnishaushalt der Stadt steht 2017 ein 
Überschuss zu Buche, der über der Summe der 
Kredittilgung liegt. Erträgen von 35,54 Mio. 
Euro stehen Aufwendungen von 35,46 Mio. 
Euro gegenüber. Damit muss Reichenbach kein 
Haushaltsstrukturkonzept aufstellen.
Für die kommenden beiden Jahre mussten 
keinerlei Kürzungen bei den freiwilligen 
Aufgaben vorgenommen werden, um den 
Haushaltsausgleich zu erreichen. Insgesamt 
werden 18,4 Prozent des Ergebnishaushaltes 
2017 für freiwillige Leistungen ausgegeben.
Die bereits im Februar beschlossenen 
Steuerhebesätze betragen bei der Grundsteuer A 
300 Prozent, bei der Grundsteuer B 410 Prozent 
und bei der Gewebesteuer 390 Prozent (Mylau 
und Obermylau 410 Prozent). 

Verschuldung
Als langfristiges Ziel im Finanzhaushalt ist 
ein Absenken der Pro-Kopf-Verschuldung 
Reichenbachs auf unter 800 Euro angepeilt. 
Damit stünde die Stadt nicht mehr unter der 
Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Nach der 
laufenden Finanzplanung wird dies Ende 2020 
bei einer Höhe von 773 Euro Schulden pro 
Einwohner erreicht sein.
Eine große Belastung im kommenden Jahr 
ist ein Fehlbetrag der Stadt Mylau aus dem 
Jahr 2015. Aufgrund der Rückzahlung von 
Gewerbesteuereinnahmen sind 1,7 Millionen 
Euro auszugleichen.
Investitionen
Dennoch sind in den Jahren 2017/18 
Investitionen von 11,8 Millionen Euro geplant, 
10,1 Millionen Euro davon für Bauprojekte. 
Extra hinzu kommen Hochwassermaßnahmen 
im Umfang von 8,75 Mio. Euro. Um die 
Investitionen durchzuführen, ist 2017 eine 
Kreditaufnahme von 1,26 Millionen Euro nötig.
Wichtige Investitionsmaßnahmen für 2017 und 
2018 sind die Neugestaltung des Solbrigplatzes 
(350.000 Euro);  die Sanierungen der 
Kindertagessätte „Mischka“ in Mylau (500.000 
Euro), des Marktes/Heubnerrings in Mylau 
(182.000 Euro), des Ofens im Krematorium 
(500.000 Euro), des ersten Bauabschnitts 
der Talstraße (582.000 Euro); der Straßenbau 
Am Fernblick (208.000 Euro) und Liebauberg 
(290.000 Euro) sowie der Fußwegbau in 
der Bahnhofstraße, Dr.-Külz-Straße und 
Goethestraße (zusammen 170.000 Euro). 
Weiterhin stehen die Aufwertung des Bolzplatzes 
im Dathehain (102.000 Euro), die Neugestaltung 
des Platzes an der Kindertagesstätte „Gänse-
blümchen“ in Rotschau (75.000 Euro) und die 
Errichtung des Seniorenspielplatzes im Stadtpark 
(30.000 Euro) im Haushaltsplan.
Zu den Hochwassermaßnahmen 2017 gehören 
in Reichenbach der Raumbach zwischen 
Klinkhardtstraße und Rotschauer Straße, der 
Lohegraben, der Göltzschtal-Radweg bis zum 
Durchlass Holzbach; die Instandsetzung des 
Oberreichenbacher Bachs mit Brücke Mosraberg, die 
August-Jahn-Straße und die Offenlegung Raumbach 
Bereich Mittelgasse (2,767 Millionen Euro).

In Mylau gehören zu den Hochwassermaßnahmen  
die Wiederherstellung des Markts, des Robert-Georgi-
Weges und die  Erneuerung der Uferböschungen am 
Raumbach (1,295 Millionen Euro).
Daneben werden auch 2017 wieder Zuschüsse an 
Dritte gewährt. Unter anderem für die Sanierung 
der Stadtkirche Mylau (341.000 Euro); einen 
Funktionsbau der Landeskirche (197.000); die 
Sanierung des Gebäudes Am Graben 25/27 (87.000); 
das Pfarramt der Trinitatiskirche (350.000) und das 
DRK-Begegnungszentrum (860.000).
Mit etwa 40 Prozent Anteil am Ergebnishaushalt (27,6 
Millionen Euro) sind Transferleistungen ein großer 
Teil der Ausgaben. Dazu zählen die Kreisumlage 
(13,9 Millionen Euro), Zuweisungen an Freie 
Träger der Kindertagesstätten (9,1 Millionen Euro), 
Stadtumbauprogramme (1,48 Millionen Euro) und die 
Gewerbesteuerumlage (873.000 Euro).
Vom Babybegrüßungsgeld bis zum Zuschuss 
für die Musikschule
In den Jahren 2017/18 werden zudem 62.000 
Euro „Babybegrüßungsgeld“, 60.000 Euro 
für soziale Vereine, 132.000 Euro für die 
Förderung der Jugendarbeit, 70.000 Euro für 
die Sportförderung, 26.000 Euro Zuschüsse 
für die Feuerwehr, 266.000 Euro Zuweisungen 
an Sportvereine für die Unterhaltung von 
Sportstätten, 125.000 Euro für Kulturprojekte, 
Neuberinhaus und „Jugend musiziert“ sowie 
940.000 Euro für Vogtland Philharmonie, 
Musikschule und Burg Mylau bereitgestellt.
Der Entwurf des Doppelhaushaltes lag in der Zeit 
vom 09. bis zum 20. Februar öffentlich aus. Es 
gab keine Anmerkungen, über die der Stadtrat 
entscheiden musste.

Mit dem Beschluss der Förderrichtlinie über 
die Gewährung von Zuwendung an Klein- und 
Kleinstunternehmen (KU) im Rahmen des 
Förderprogramms EFRE schuf der Stadtrat die 
Voraussetzungen für Unternehmen mit weniger 
als 50 Beschäftigten eine Förderung zu erhalten. 
Voraussetzung dabei ist, dass die Aktivität 
im EFRE Fördergebiet liegt. Die Förderung 
kann für Ansiedlung, Umbau-, Erweiterung- 
und Sanierung des Unternehmensstandorts, 
oder zur Verlagerung des Standorts in das 
Programmgebiet gewährt werden. Insofern 
ein Antrag bereits gestellt wurde kann dieser W
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rückwirkend zum 27. September 2016 
bewilligt werden. Es ist eine Förderung von 
Investition in Höhe von 40% bis zu einer 
Höchstsumme von 50.000 Euro (bzw. von 50% 
und 62.500 Euro bei Arbeitsplatzschaffung) 
möglich. Auskunft und Beratung zur KU-
Förderung erteilt die Wirtschaftsförderung 
der Stadt Reichenbach, Frau Hoffmann, 
Tel.: 03765 524-1086, E-Mail: hoffmann@
reichenbach-vogtland.de - Bekanntmachung, 
siehe Seiten 9-11!
Die Stadtäte beschlossen die Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen im Jahr 2017 - 
siehe Bekanntmachung Seite 12!  
Attraktive Wohnungsbaustandorte zu schaffen 
ist das Ziel einer dem Stadtrat vorgestellten 
Informationsvorlage. Vorgesehen ist die 
Bebauung des „Oberen Volksfestplatzes“., 
Auf dem 2 ha großen Gelände könnten etwa 
20 Eigenheime, Doppel- oder Reihenhäuser 
Platz finden. Aufgrund der inhomogenen 
Zusammensetzung des Bodens der darunter 
liegenden, verfüllten Lehmgrube seien 
al lerdings noch baugrundverbessernde 
Maßnahmen notwendig. Die Verwaltung 
schlug vor, den Standort weiterzuentwickeln 
und dessen Vermarktung in private Hände zu 
geben. Über ein Verkehrswertgutachten solle 
ein Mindestpreis ermittelt werden.
Die Stadträte fassten weiterhin den Beschluss 
zum Ankauf einer Teilfläche des Flurstücks 
Nr. 46, Gemarkung Friesen, Gartenstraße
Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde mit 
großer Mehrheit ein Grundsatzbeschluss zum 
Ankauf des früheren Bahnbetriebswerkes 
gefasst. Die 10,3ha große Brache war im 
Zuge einer Insolvenz zur Versteigerung 
angeboten wurden.  Vorbehalt l ich der 
G r e m i e n b e f a s s u n g  g a b  d i e  S t a d t 
Reichenbach ein erfolgreiches Angebot in 
Höhe von 55.000 Euro zzgl. Nebenkosten 
ab. Oberbürgermeister Kürzinger wies darauf 
hin, dass man erst nach Gebotsabgabe aus 
der Zeitung von den Plänen eines möglichen 
Investors erfahren habe. Trotz des umgehend 
an diesen erfolgten Gesprächsangebots 
s e i t ens  de r  Ve rwa l tung  habe  d ie se r 
bisher keinen Gesprächstermin benannt. 
Der günstige Kaufpreis für diese große, 
zusammenhängende und infrastrukturell gut 
angschlossene Fläche hängt mit den auf dem 
Gelände erwarteten Altlasten zusammen. 
Mit dem Grundsatzbeschluss wurde die 
Verwaltung beauftragt, die Vorbereitungen 
des Ankaufs zu treffen. Dazu zählen die 
Erkundung der Altlastensituation und die 
Abklärung der Nutzung von Teilen des 
Geländes durch Dritte. Über den Ankauf 
wird der Stadtrat nach Abschluss der 
Vorbereitungen entscheiden.
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Amtliches
Stadtverwaltung Reichenbach 

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Reichenbach beabsichtigt in der Abteilung Hoch- und Tiefbau / Öffentliche 
Einrichtungen die Stelle eines

Tiefbauingenieurs (w/m)
ab dem 01.07.2017 zu besetzen.

Zu Ihren Aufgaben gehören im Wesentlichen:
- Ausübung der Bauherrenfunktion gegenüber Planungsbüros und ausführenden Firmen bei 
Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerken und in geringerem Umfang 
Gewässerbauten; dazu zählen insbesondere Prüfung von Planungen, Vorbereitung der Vergabe 
von Planungsleistungen und Durchführung Vergabeverfahren nach VOB/A, Bauüberwachung 
und Abrechnungsprüfung, Koordinierung der Träger öffentlicher Belange bzw. Medienträger 
innerhalb der Baumaßnahmen
- Erstellung eigener Planungen / Verdingungsunterlagen in geringem Umfang und Schwierigkeitsgrad
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen und sonstigen Vorgängen auf Grundlage des Sächsischen 
Straßengesetzes in der Funktion des Straßenbaulastträgers (z.B. Einfahrtsgenehmigungen, 
Stellungnahmen zu Baumaßnahmen Dritter, Kontrolle und Koordination der Bautätigkeit Dritter im 
öffentlichem Verkehrsraum)
- Mitwirkung bei Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen, 
einschl. Ingenieurbauwerken
- Mitwirkung bei Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen sowie Pflege des 
Straßenbestandsverzeichnisses
- Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen i.V.m. Sondernutzungen
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, bei denen Eingriffe in den öffentlichen  Verkehrsraum 
geplant sind 

Wir erwarten: 
- Hoch- oder Fachhochschulabschluss als Diplom-Ingenieur (TU/TH/FH/BA) bzw. Master oder 
Bachelor of Science (B.Sc.), Studiengang Bauingenieurwesen, Fachrichtung Verkehrsbau/konstruktiver 
Ingenieurbau oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Umfangreiche Erfahrungen in der Bauausführung (Bauleiterfunktion) und/oder als Planungsingenieur 
auf dem Gebiet Verkehrsanlagen und/oder Ingenieurbauwerke
- Vertiefte Kenntnisse zur Bautechnik im Bereich Straßenbau/Ingenieurbauwerke
- Kenntnisse im privaten Baurecht (VOB, HOAI) und im öffentlichen Baurecht (Sächs. Straßengesetz)
- Sicherer Umgang mit Standardsoftware, idealerweise auch mit CAD-und/oder AVA-Programmen
- Grundkenntnisse und Erfahrungen im Bereich der kommunalen Verwaltung sind vorteilhaft
- Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung (z.B. Verwaltungsrecht)
- Selbständige, eigenverantwortliche Denk- und Arbeitsweise und Zuverlässigkeit
- Höfliches aber bestimmtes Auftreten gegenüber Bürgern; Durchsetzungskraft
- Flexibilität, Engagement, Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Führerschein Klasse B

Wir bieten:
- Besetzung einer Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden, zunächst 
befristet für 1 Jahr bis  30.06.2018 - bei Eignung ist die Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis möglich
- Eingruppierung nach EG 10 TVöD 
- Probezeit 6 Monate

Bewerbungen richten Sie bitte mit ausführlichem tabellarischen Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
und Qualifizierungsnachweisen bis zum  18.04.2017 an 
Stadtverwaltung Reichenbach, Stabsstelle, Abt. Hauptverwaltung/Personalwesen, Markt 1, 08468 
Reichenbach, E-Mail: singer@reichenbach-vogtland.de

Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister
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Förderrichtlinie der Stadt Reichen-
bach im Vogtland über die Gewährung 
von Zuwendungen an Klein- und 
Kleinstunternehmen im Rahmen des 
Förderprogramms EFRE – „Nachhaltige 
Stadtentwicklung 2014 bis 2020“
(KU-Richtlinie Reichenbach)
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 Fördersatz
4.3 Erhöhte Förderung bei Schaffung neuer 
 Arbeitsplätze
5 Zuwendungsfähige und nicht 
 zuwendungsfähige Kosten
5.1 Zuwendungsfähige Kosten
5.2 Nicht zuwendungsfähige Kosten
6 Nebenbestimmungen
7 Verfahren – Formvorschriften
7.1 Allgemeines
7.2 Verfahren zur Antragstellung
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Anlagen Rechtsgrundlagen (Homepage), 
Übersicht Bewertungskriterien (Homepage), 
Lageplan Fördergebiet, Antrag auf Gewährung 
(Homepage)

1 Allgemeine Regelungen
1.1 Rechtsgrundlagen

Die Stadt Reichenbach im Vogtland gewährt 
Zuwendungen als Beihilfe an Klein- und 
Kleinstunternehmen nach Maßgabe dieser Richtlinie 
und der in Anlage 1 genannten Rechtsgrundlagen. 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht. Die Stadt Reichenbach im Vogtland 
entscheidet im Rahmen der Gremienbefassung über 
die Vergabe der Zuwendungen nach pflichtgemäßem 
Ermessen auf Grundlage dieser Förderrichtlinie und 
der verfügbaren finanziellen Mittel. 

1.2 Zuwendungszweck
Die Zuwendungen sollen den Klein- und 
Kleinstunternehmen im Fördergebiet Anreize 
zur Ansiedlung (Existenzgründung), Umbau-, 
Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten ihres 
Standortes sowie zur Verlagerung innerhalb des 
Programmgebietes bzw. in das Programmgebiet 
ermöglichen. Externen Ansiedlungsinteressenten soll 
ein Anreiz geboten werden, sich im Programmgebiet 
niederzulassen (Stärkung der lokalen Ökonomie). 
Durch den Anreiz für lokale Investitionen sollen 
folgende Zielstellungen erreicht werden:
- Stärkung des Unternehmertums
- Verbesserung der Investitionstätigkeit
- Stärkung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit 
der ortsansässigen Unternehmen
- Schaffung und Erhalt von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen, Förderung von Beschäftigung zur  
Armutsbekämpfung
- Steigerung der Attraktivität des Einzelhandels und 
der Gastronomie im Fördergebiet (Stärkung der  
Zentrumsfunktion)
- Ansiedlung von Unternehmen der lokalen 
Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft
Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln erfolgt 
aus dem Operationellen Programm zum Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung EFRE des Freistaates 
Sachsen 2014 bis 2020 im Rahmen der „RL 
Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020“ 
vom 14.04.2015 des Freistaates Sachsen sowie aus 
Mitteln der Stadt Reichenbach im Vogtland.

1.3 Geltungsbereich
Diese Richtlinie regelt Voraussetzungen unter denen 
eine Bewilligung von Fördermitteln an Klein- und 
Kleinstunternehmen durch die Stadt Reichenbach im 
Vogtland im EFRE-Fördergebiet (siehe Anlage 3) zulässig ist.

2 Zuwendungsempfänger
 und Ausschlussregelungen
2.1 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich der Träger 
der zu fördernden Maßnahme (Maßnahmenträger). 
Voraussetzungen : 
- Der Betrieb oder die begünstigte Betriebsstätte des 
Maßnahmenträgers befindet sich im Fördergebiet, 
wird dort gegründet oder in das Fördergebiet verlegt 
(siehe Anlage 3) und
- ist ein Klein- oder Kleinstunternehmen nach der 
zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Definition. 
Nach Artikel 2 des Anhangs der Empfehlung 
der Kommission vom 06.05.2003 (ABI. EU 
Nr. L 124 vom 20.05.203) ist ein kleines 
Unternehmen ein Unternehmen, das weniger als 
50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz oder eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR hat. 
Ein Kleinstunternehmen ist ein Unternehmen, das 
weniger als 10 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz 
bzw. eine Jahresbilanz von unter 2 Mio. EUR hat.   

2.2 Ausschlussregelungen
Bei den Zuwendungen auf o. g. Rechtsgrundlagen 
handelt es sich um De-minimis-Beihilfen.
Gemäß den Mindestregelungen zur kommunalen KU-

Richtlinie ist die Gewährung von De-minimis-Beihilfen 
für folgende Bereiche ausgeschlossen:
1. Unternehmen, die in der Fischerei und der Aquakultur 
im Sinne der VO (EG) Nr. 104/2000 tätig sind,
2. Unternehmen, die in der Primärerzeugung der in 
Anhang I EG-Vertrag aufgeführten landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen tätig sind,
3. Unternehmen, die in der Verarbeitung und 
Vermarktung von in Anhang I EG-Vertrag aufgeführten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind und zwar 
in folgenden Fällen,
a) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder 
der Menge der von Primärerzeugern erworbenen 
Erzeugnisse oder nach dem Preis oder der Menge der 
von den betreffenden Unternehmen angebotenen 
Erzeugnisse richtet, 
b) oder wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie 
ganz oder teilweise an die Primärerzeuger (Landwirte) 
weitergegeben wird,
4. Unternehmen der Urproduktion (z. B. Bergbau, 
Abbau von Sand, Kies, Steinen und Erde),
5. Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung,
6. Unternehmen des Verkehrssektors,
7. Kfz-Handel und überregional tätige Kfz-Betriebe,
8. Unternehmen der Stahl-, Schiffbau-, Synthesefaser- 
und der KFZ-Industrie,
9. Unternehmen des Großhandels mit Konsumgütern 
und des großflächigen Einzelhandels sowie des 
überregional tätigen Einzelhandels und von Filialketten,
10. Tankstellen
11. Unternehmen der Wohnungswirtschaft und 
Eigentümer von Wohngebäuden,
12. Unternehmen des Bauhauptgewerbes,
13. Versicherungen und Kreditinstitute,
14. Vergnügungsstätten und Ähnliches, z. B. 
Spielhallen, Erotikgeschäfte, Bordelle, Diskotheken, 
Nachtlokale, Strip- und Swingerclubs/Tabledance und 
Massagesalons,
15. Träger von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, 
z.B. Krankenhäuser, Kliniken, Sozialstationen, 
Altenheime,
16. Unternehmen in Schwierigkeiten nach VO (EU) Nr. 
651/2014, Artikel 1 Abs. 4. sowie
17. Stiftungen aller Art.
Die Förderung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung für denselben 
Zuwendungszweck bereits andere öffentliche Mittel der 
Europäischen Union, des Bundes oder des Freistaates 
Sachsen gewährt wurden. 
Hiervon ist die Gewährung zinsloser oder 
zinsvergünstigter Kredite ausgenommen. Bei der 
Gewährung eines solchen Darlehens ist dessen 
Subventionswert in der „Erklärung über bereits 
erhaltene und beantragte De-minimis-Beihilfen im 
Sinne der Freistellungsverordnung für De-minimis-
Beihilfen“ zu berücksichtigen.

3 Zuwendungsvoraussetzungen
Die Beihilfe für Klein- und Kleinstunternehmen 
kann gewährt werden, soweit das geförderte 
Vorhaben die Voraussetzungen der in der Anlage 1 
genannten Rechtsgrundlagen erfüllt und geeignet 
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entsprechender Maßnahmen zur Bekämpfung der 
städtebaulichen, demografischen, wirtschaftlichen, 
ökologischen oder sozialen Problemlagen beizutragen. 
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen 
deshalb mindestens 3 der in Anlage 2 (Übersicht 
Bewertungskriterien) aufgeführten Kriterien verfolgt 
werden. 
Weiterhin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
- Mit dem Vorhaben darf nicht begonnen werden, 
bevor die Bewilligung des Förderantrags erfolgt. 
Ausnahmen hierzu (förderunschädlicher vorzeitiger 
Maßnahmebeginn) sind bei der Stadt Reichenbach im 
Vogtland zu beantragen und von dieser zu gewähren.
- Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss 
nachweislich gesichert sein.
- Das Vorhaben darf nicht im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe  zur Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur (GRW) förderfähig sein.
- Gegen das Vorhaben dürfen keine öffentlich-
recht l ichen Bedenken,  insbesondere in 
planungsrechtlicher, raumordnerischer, städtebaulicher 
und umweltschutzrechtlicher Hinsicht bestehen.

4 Art, Umfang und Höhe der Förderung
4.1 Art der Förderung und Zweckbindungsfrist
Die Förderung von Vorhaben der Klein- und 
Kleinstunternehmen ist eine Projektförderung als 
Anteilsfinanzierung. 
Der Investitionszuschuss wird als einmaliger nicht 
rückzahlbarer Zuschuss gezahlt.
Bei Nichteinhaltung bzw. Nichterfüllung 
der Fördervoraussetzungen (z.B. Einsatzort, 
Zweckbindungszeitraum) ist das begünstigte 
Unternehmen zur Rückzahlung der gewährten 
Zuwendung verpflichtet. Die Zweckbindungsfrist für 
gewährte Investitionszuschüsse richtet sich nach der 
jeweiligen Art der Investition und beträgt nach den 
derzeit geltenden Regelungen des Freistaates Sachsen 
mindestens 10 Jahre. Abweichende Regelungen 

im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle des 
Freistaates Sachsen sind durch die Stadt Reichenbach 
im Vogtland im Zuwendungsbescheid zu treffen. Die 
Wirtschaftsgüter, die nach dieser Richtlinie gefördert 
werden, müssen nach Abschluss des Vorhabens 
innerhalb der Zweckbindungsfrist in der geförderten 
Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie werden 
durch gleiche oder höherwertige Güter ersetzt. Die 
Ersetzung selbst ist nicht förderfähig.
4.2 Umfang und Höhe der Förderung, Fördersatz
Bemessungsgrundlage für die Zuwendung sind die 
im Kosten- und Finanzierungsplan ausgewiesenen 
Ausgaben, soweit diese von der Stadt Reichenbach 
im Vogtland als zuwendungsfähig anerkannt werden. 
Ein Mehraufwand, der nach der Bewilligung eintritt, 
begründet keinen Anspruch auf eine erhöhte Zuwendung.
Eine nach dieser Richtlinie zu gewährende 
Zuwendung ist grundsätzlich auf 50.000,00 EUR 
begrenzt (Höchstförderbetrag).
Investitionen werden mit einem max. Fördersatz von 
40% der Bemessungsgrundlage bezuschusst. Somit 
ist zur Erreichung der maximalen Zuwendungshöhe 
von 50.000,00 EUR eine Investition von mindestens 
125.000,00 EUR zuwendungsfähiger Kosten zu erbringen.
Die Gesamthöhe der Zuwendung, die ein 
Unternehmen nach dieser Richtlinie und anderen 
Förderprogrammen erhalten kann, ist auf den 
in Art. 3 Abs. 2 VO (EU) 1407/2013 genannten 
Betrag von 200.000,00 EUR in drei Steuerjahren 
begrenzt. Maßgeblich für die Berechnung des 
Dreijahreszeitraumes ist der Zeitpunkt der 
Bewilligung der Zuwendung.

4.3 Erhöhte Förderung bei Schaffung 
neuer Arbeitsplätze

Werden von einem Klein- oder Kleinstunternehmen für 
mehr als 5 Jahre neue sozialversicherungspflichtige  
Arbeitsplätze geschaffen, kann der Fördersatz um 
bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden. Durch den 
erhöhten Fördersatz von insgesamt 50 % steigt die 

maximale Zuwendungshöhe auf 62.500,00 EUR bei 
einer Investition von mindestens 125.000,00 EUR 
zuwendungsfähiger Kosten.
Arbeitsverhältnisse mit Inhabern oder Anteilseignern 
werden dabei nicht berücksichtigt.
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Arbeitsverhältnisse 
mit Personen, die innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Jahren vor Antragstellung bereits ein 
Arbeitsverhältnis mit dem Betrieb innehatten 
sowie Personen in Teilzeitbeschäftigung unter 30 
Wochenstunden. Von dieser Regelung ausgenommen 
ist die Übernahme  aus Leiharbeitsverhältnissen.

5 Zuwendungsfähige und 
nicht zuwendungsfähige Kosten
5.1 Zuwendungsfähige Kosten

Zuwendungsfähig sind Kosten für Investitionen in 
eine Betriebsstätte im Fördergebiet, wenn sie vom 
Zuwendungsempfänger getragen und nachgewiesen 
werden, sie zur Durchführung des Vorhabens notwendig 
und angemessen sind und das Vorhaben den Grundsätzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht.

5.2 Nicht zuwendungsfähige Kosten
Nicht zuwendungsfähig sind folgende Kosten:
- Kosten für den Erwerb von Infrastrukturen, 
Grundstücken und Immobilien
- Gewerbeertragssteuer, Umsatzsteuerbeträge, die 
nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer 
abziehbar sind,
- Finanzierungskosten, Gebühren für Finanzgeschäfte,
- Anschaffung und Herstellung von im Straßenverkehr 
zugelassener Fahrzeuge,
- Rationalisierungsinvestitionen, mit denen ein Abbau 
von Arbeitsplätzen verbunden ist,
- Bußgelder, Geldstrafen,
- Vertriebskosten, Werbekosten, Reisekosten,
- Kosten für freie Forschung und Entwicklung,
- Erhaltungsaufwendungen bei technischer und 
energetischer sowie verkehrlicher Infrastruktur 
soweit diese den üblichen Unterhaltungs- und 
Instandhaltungspflichten des Eigentümers entsprechen, 
- Abschreibungen auf Sachanlagen.

6 Nebenbestimmungen
Die Stadt Reichenbach im Vogtland ist berechtigt, 
dem Zuwendungsempfänger im Bescheid 
weitere Nebenbestimmungen nach Maßgabe des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern und 
der Rahmenbescheide sowie Projektbescheide der 
Bewilligungsstellen aufzuerlegen.

7 Verfahren - Formvorschriften
7.1 Allgemeines

Für die Gewährung, die Auszahlung und die Abrechnung 
der Zuwendung, für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung sowie die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten zusätzlich zu 
den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) und der Verwaltungsvorschrift zu § 44 
Sächsische Haushaltsordnung (VwVSäHO) die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen der Projektförderung 
(ANBest-P) sowie diese Richtlinie.

7.2 Verfahren zur Antragstellung
Antragstellung, Bewilligung, Mittelanforderung und 
Abrechnung sind formgebunden. Förderanträge sind 
vor Beginn des Vorhabens an die 
Stadtverwaltung Reichenbach,  Abte i lung 
Wirtschaftsförderung, Markt 1, 08468 Reichenbach 
im Vogtland
zu richten.
Sie müssen enthalten:
1. Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (Anlage 4) 
2. Vorhabenbeschreibung
3. Zeitplan
4. Kosten- und Finanzierungsplan (u.a. Vorlage 
von drei vergleichbaren Kostenangeboten für 
Investitionen) (Anlage 4.1)
5. Bestätigung der Hausbank, dass die Finanzierung 
des Vorhabens gesichert ist (Anlage 4.2)
6. Gewerbeanmeldung bzw. Nachweis des 
Unternehmenssitzes im Fördergebiet
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7. Geschäftsplan bzw. Unternehmenskonzept mit dem 
Nachweis, dass es sich um ein kleines Unternehmen handelt
8. De-minimis-Erklärung über bereits erhaltenen 
oder beantragte Beihilfen (Anlage 4.3)
9. die Erklärung über anderweitig erhaltenen oder 
beantragten Förderungen
Im Rahmen der Bearbeitung des Antrages kann 
der Antragsteller zur Vorlage weiterer Unterlagen 
verpflichtet werden. Für Informationen und Beratungen 
zum Antragsverfahren steht die Stadt Reichenbach im 
Vogtland, Abteilung Wirtschaftsförderung zur Verfügung.
Anträge auf Förderung können spätestens bis zum 
30.06.2020 gestellt werden. 

7.3 Bewilligung, Abrechnung, Auszahlung
Der Zuwendungsbescheid wird formgebunden und schriftlich 
durch die Stadt Reichenbach im Vogtland, vertreten durch die 
Abteilung Wirtschaftsförderung erteilt.
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt für bereits getätigte 
Ausgaben (Erstattungsprinzip). Die Auszahlung wird 
durch den Zuwendungsempfänger durch eine schriftliche 
Mittelanforderung gemäß dem Zuwendungsbescheid beantragt.
Die Auszahlung erfolgt anteilig auf der Grundlage von geprüften 
Auszahlungsanträgen die förderfähige Kosten beinhalten, 
denen bezahlte Rechnungen und andere vollständig 
vorliegende zahlungsbegründende Unterlagen einschließlich 
Vergabevermerke und Verträge im Original beigefügt sind.

Den Verwendungsnachweis gemäß der geltenden Vorlagen 
für die ordnungsgemäße Verwendung der Zuwendung hat 
der Zuwendungsempfänger unverzüglich nach Beendigung 
des Vorhabens vorzulegen.

8 Ergänzende Regelungen
Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähigkeit 
eines Vorhabens ist die Sach- und Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Bewilligung der Zuwendung.

9 Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt mit Bekanntmachung rückwirkend 
zum 27.09.2016 in Kraft.
Ausschlaggebend hierfür ist der Bewilligungstermin 
des Förderantrages durch die Sächsische Aufbaubank 
– Förderbank.

Reichenbach, den 06. März 2017

Raphael Kürzinger 
Oberbürgermeister 
Stadt Reichenbach im Vogtland

Anlage 1 – Rechtsgrundlagen
Anlage 2 – Übersicht Bewertungskriterien
Anlage 3 – Fördergebiet
Anlage 4 – Antrag auf Gewährung inkl. Anlagen

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Die vorstehend abgedruckte „Förderrichtlinie der 
Stadt Reichenbach im Vogtland über die Gewährung 
von Zuwendungen an Klein- und Kleinstunternehmen 
im Rahmen des Förderprogramms EFRE– 
„Nachhaltige Stadtentwicklung 2014 bis 2020“ 
(KU-Richtlinie Reichenbach) wurde aufgrund § 1 
Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung bereits am 
07.03.2017 unter www.reichenbach-vogtland.de 
bekannt gemacht.

Sitzungstermine städtischer Gremien
Verwaltungsausschuss
Montag, 27. März, 19:00 Uhr, Rathaus, Markt 1
Montag, 10. April, 19.00 Uhr, Rathaus, Markt 1

Stadtrat 
Montag, 03. April, 19:00 Uhr, Rathaus, 
Markt 1 

Technischer Ausschuss
Montag, 24. April, 19:00 Uhr, Rathaus, Markt 1

Die Tagesordnung für die jeweilige Sitzung 
wird sieben Tage vor dem Termin der 
Sitzung auf der Internetseite der Stadt 
Reichenbach unter www.reichenbach-
vogtland.de/ Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Reichenbach veröffentlicht.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu 
öffentlichen Sitzungen herzlich eingeladen!
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Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – SächsLadÖffG) 
vom 01. Dezember 2010 (Artikel 1 des Gesetzes über 
die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen und 
zur Änderung des Gesetzes über Sonn- und Feiertage 
im Freistaat Sachsen vom 01. Dezember 2010 
[SächsGVBl. S. 338]), zuletzt geändert durch Artikel 
39 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 
130, 146) wird für die Stadt Reichenbach verordnet:

§ 1
In der Stadt Reichenbach werden folgende 
verkaufsoffene Sonntage gemäß § 8 Abs. 1 
SächsLadÖffG bestimmt.

01. Oktober 2017
anlässlich des „Bürgerfestes der Stadt Reichenbach“

10. Dezember 2017
anlässlich des „Weihnachtsmarktes der Stadt 
Reichenbach“
Die Sonntagsöffnung gemäß § 1 gilt für alle 
Verkaufsstellen im Stadtgebiet der Stadt Reichenbach, 
außer der Ortsteile Mylau und Obermylau, jeweils für 
die Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

§ 2
In der Stadt Reichenbach wird folgender verkaufsoffener 
Sonntag gemäß § 8 Abs. 2 SächsLadÖffG für das in 
der Flurkarte bezeichnete Gebiet Nr. 1, die Bestandteil 
dieser Verordnung ist, bestimmt.

23. April 2017
anlässlich des „Blumenmarktes“
Die Sonntagsöffnung gemäß § 2 gilt für alle 
Verkaufsstellen für die Stadt Reichenbach, für das in 
der Flurkarte bezeichnete Gebiet Nr. 1, die Bestandteil 

dieser Verordnung ist, jeweils für die Zeit von 12:00 
Uhr bis 18:00 Uhr.

§ 3
In der Stadt Reichenbach wird folgender verkaufsoffener 
Sonntag gemäß § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG für die Stadt 
Reichenbach, außer dem in der Flurkarte bezeichneten 
Gebiet Nr. 1, die Bestandteil dieser Verordnung ist, und 
außer den Ortsteilen Mylau und Obermylau, bestimmt.

07. Mai 2017
anlässlich „Fit in den Frühling“
Die Sonntagsöffnung gemäß § 3 gilt für alle 
Verkaufsstellen für die Stadt Reichenbach, außer 
dem in der Flurkarte bezeichneten Gebiet Nr. 1, die 
Bestandteil dieser Verordnung ist, und außer den 
Ortsteilen Mylau und Obermylau, jeweils für die Zeit 
von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

§ 4
In der Stadt Reichenbach wird folgender verkaufsoffener 
Sonntag gemäß § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG für die 
Ortsteile Mylau und Obermylau bestimmt.

03. Dezember 2017
anlässlich der „Burgweihnacht“
Die Sonntagsöffnung gemäß § 4 gilt für alle 
Verkaufsstellen in den Ortsteilen Mylau und Obermylau 
jeweils für die Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

§ 5
Ordnungswidrig im Sinne des § 11 Absatz 1 
Nummer 1 SächsLadÖffG handelt, wer als Inhaber 
einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender 
oder als verantwortliche Person im Sinne des 
SächsLadÖffG vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
den Bestimmungen dieser Verordnung Verkaufsstellen 
öffnet oder Waren gewerblich anbietet.

Verordnung der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen im Jahr 2017

§ 6
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Reichenbach im Vogtland, den 06. März 2017

Raphael Kürzinger 
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Kinder
Kindertagesstätte „Kinderland“ e.V.:  Ein Winter-Nachtrag
„Wann kommst du geschneit?“  … das war 
seit langem die bange Frage der Kinder. 
Die Kinderland – Kinder hatten schon 
im November beim Fotowettbewerb der 
Stadtgalerie Plauen einen Gruppensatz Popo-
Rutscher und Schneeschieber gewonnen.
Im Januar konnten diese nun endlich 
ausprobiert werden. Auf dem hauseigenen 
Rodelhang ging es hoch her. Auch für 
eine Winterolympiade mit Slalomfahrten, 
Wettrodeln und Schneekuchen – Wettbacken 
werden die Flocken genutzt. Beim 
Schneemann - Wettbewerb entstanden viele tolle Figuren mit weißem Rock, roter Nase und dickem Stock. 
Damit sich bei den Temperaturen keiner erkältet, genießen die Kinderland – Kinder täglich frisch zubereitete, 
vitaminreiche Mahlzeiten aus der hauseigenen Küche. Außerdem steht für alle Kinder der Kita in den nächsten 
Tagen ein Besuch in der Salzgrotte an.     Text und Foto: Kinderland

Kindertagesstätte Wichtelhausen:  Gesunde Ernährung
Da Ernährung in unserem Haus 
bekanntlich richtig GROß geschrieben 
wird, nahmen die Vorschulkinder der Kita 
Wichtelhausen schon zum zweiten Mal an 
der gemeinsamen Aktion des Rewe Marktes 
am Annenplatz, der Initiative „Fünf am 
Tag“ und der „Kinderkampagne Expika“ 
am Präventionsprogramm „Fünf Zwerge“ 
teil. Bereits am 10. Januar besuchten uns 
Herr Stelzer, Frau Woitzik vom Markt und 
Workshopleiterin Frau Reich in unserem 
Haus. Bei Spiel und Spaß erfuhren wir viel 
zum Thema „gesunde Ernährung“. Abschließend durfte sich jedes Kind eine Tüte mit Obst und Gemüse für zu 
Hause packen. Am 07. Februar besuchten wir den Rewe Markt. Ein Blick hinter die Kulissen eines Marktes, die gut 
gefüllten Regale bestaunen und den Einkauf selbst über den Scanner der Supermarktkasse ziehen. Im Rahmen der 
Aktion „Gesund frühstücken mit REWE“ bereiteten einen leckeren Obstsalat zu. Ein rundum erlebnisreicher Tag. 
Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei Herrn Stelzer und seinem Team und freuen uns 
schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt: „Fünf am Tag“.
Die Kinder der Vorschulgruppe und Erzieher der Kita Wichtelhausen, Text und Foto: Wichtelhausen

Hort „Knirpsentreff“:  In den Winterferien ein Besuch bei der Feuerwehr
Im Hort „Knirpsentreff“ konnten wir 
abwechslungsreiche Winterferien 
erleben. Wir waren in der Eishalle 
Greiz,  auf der Bowlingbahn und nahmen 
an einem Erste-Hilfe-Lehrgang teil. Am 
nächsten Tag schnürten die Kinder ihre 
Wanderschuhe, nahmen ihre Rucksäcke 
mit Proviant und begaben sich auf eine 
kleine Wanderung zu den Trampolinen 
im Park der Generationen. 

Mit dem Ausflug zur Feuerwache auf der 
Schlachthofstraße begannen die Kinder 
die zweite Ferienwoche. Während einer 
interessanten Führung mit Hans-Rudolf 
Spitzner durch die gesamte Feuerwache 
erhielten die Kinder einen umfangreichen 
Einblick über das Aufgaben- und Einsatzgebiet 
der Feuerwehrleute. Natürlich durfte auch ein 
Blick in die Wagenhalle und eine ausgiebige 
Begutachtung der Fahrzeuge nicht fehlen. 
Ein weiterer Ausflug führte uns in die 
Jürgen-Fuchs-Bibliothek. Dort konnten die 
kleinen Leseratten in den Bücherregalen nach 
interessanter Lektüre stöben. Am vorletzten 
Tag der Ferien bot Frau Müller vom Sächsischen 
Kinder- und Jugendfilmdienst einen Kinotag 
mit Kreativangebot an. Die Kinder konnten 
den dritten Teil des Kinderfilms „Rico, Oskar 
und der Diebstahlstein“ anschauen. Nach 
Filmende gestaltete jeder  seinen ganz 
individuellen Glücksstein, den er mit nach 
Hause nahm.      Text und Foto: Knirpsentreff

Pinnwand

Highlights der städtischen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen

30. März, 15:00 Uhr: Osterhasen, Ostereier oder 
Osterküken haben heute ihren großen Auftritt 
bei uns. Bitte bis Mittwoch, 29. März, in die 
Teilnehmerliste eintragen! Unkosten: 3 Euro

05. April, 15:30 Uhr: Grüne Haare in der 
LilaPause? Wir basteln unseren eigene 
Graskopffigur, die du dann später selber frisieren 
kannst wie du willst! Mit 50 Cent bist du dabei.

08. April: Hohe Sprünge und coole Stunts? Kein 
Problem! Heute fährt unsere BMXBande das erste 
mal nach Plauen in den Skatepark. Start 12:00 
Uhr an der Lila Pause. 

12. April: Es ostert sehr in der LilaPause: Heute 
werden die Ostersachen wieder ausgegraben. 
Komm vorbei und mach mit bei der Clubdeko!

Gründonnerstag, 13. April, 15:00 Uhr: lecker 
„Oster Muffins“ im Moskito: Heute ist Selberbacken 
angesagt! Im Anschluss wollen wir die Muffins 
verkosten. Bitte bis 11. April im Moskito anmelden, 
denn es müssen die erforderlichen Zutaten gekauft 
werden! Die Unkosten betragen 2 Euro.

Lust, ein paar neue Moves zu lernen? Donnerstags 
und freitags trainieren jeweils von 16:00 bis 18:00 
Uhr unsere Breakdance-Beginner im Moskito. 

Jeden Donnerstag: interkulturelles Sportangebot in 
der Sporthalle in Heinsdorfergrund: Ihr wollt eure 
Künste am Ball demonstrieren und denkt ihr könnt 
uns schlagen? Dann kommt vorbei und zeigt was ihr 
so drauf habt. Neben Fußball wird auch Basketball, 
Volleyball oder Tischtennis gespielt. Anpfiff: 18:00 in 
Heinsdorf oder 17:30  Uhr an der Lila Pause, wenn ihr 
im Jugendbus mitfahren wollt. Mindestalter: 13 Jahre.

Freitags: Kochklub: Hände waschen und 
Ärmel hochgekrempelt, heute wird gekocht! 
Egal ob LilaPause oder Moskito, am Ende 
schmeckt es eigentlich immer. (Kochunfälle 
nicht ausgeschlossen). Unkostenbeitrag je nach 
Gericht: 1 bis 2  Euro

Wie immer: Fragen kostet nichts und alle weiteren 
Informationen gibt’s direkt im Club, unter: 03765 
524-4055 oder auf unserer Facebookseite unter 
facebook.com/vclubs.rc

AWO Vogtland Bereich Reichenbach e.V.:
Winterferien im Jugendclub Atlantis

Innerhalb des Bündnisses „Künste öffnen 
Welten“ gab es im Jugendclub Atlantis wiederum 
viele Angebote in kreativen Bereichen. Es wurden 
verschiedene Winterlichter gebastelt und diese 
dann im Klub ausgestellt. Natürlich wurde auch 
zünftig Fasching gefeiert. Viele Kinder aus der 
AWO Kita Mischka waren zu Gast und hatten bei 
lustigen Spielen viel Spaß! Text und Foto Atlantis
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REICHEnbACH VERbInDET KOnFESSIOnEn

KIRCHlICHE TERMInE UnD VERAnSATlTUnGEn

Ev.-luth. kirchgemeinde Reichenbach
Gottesdienst So. im Wechsel 09:30 Uhr
zw. Peter-Paul-Kirche & Trinitatiskirche
bis Ende März im Gemeindesaal
Pfarrhaus mit Kanzlei Kirchplatz 4 
Kirchenchor Di. Saal   19:30 Uhr
Seniorenkreis Mi. 05.04.  14:30 Uhr
Gemeindehaus Friedrich-Engels-Platz 9
Christenlehre 1.-4. Klasse Mi.  15:00 Uhr
Christenlehre Di. Kreuzkapelle 15:30 Uhr
Jungschar 5.+6. Klasse Sa. 06.5. 09:00 Uhr
Konfirmanden der 
7.Klasse Sa. 01.04.  13:00 Uhr
8. Klasse Sa. 01.04.  09:00 Uhr
Junge Gemeinde PeTri Mi. 18:30 Uhr
im Jugendraum Mylau
Kindertreff Mo. 24.03.  16:15 Uhr
Elterntreff Mi. 05.04.  09:00 Uhr
Chor Di.   19:30 Uhr
Kinder-Sing-u. Spielkreis Do.  15:00 Uhr
Kurrende 1.+3.Klasse Mi.    16:00 Uhr
Jugendchor Sound of Joy Fr. 18:00 Uhr
Posaunenchor Do.   19:00 Uhr
Vocalkreis Do.   20:00 Uhr
Gebet für die Stadt Mi. 26.04. 19:30 Uhr
Gesprächskreis Mo. 03.04.  19:30 Uhr
Hauskreis Mo. 24.04.  19:30 Uhr
Frauenfrühstück Mi. 19.04. 08:30 Uhr
Seniorennachmittag Do. 05.04. 14:30 Uhr

ev.-luth. Kirchgemeinde Mylau
Gottesdienst Gemeindesaal So. 09:00 Uhr
BIBELZEIT! Gesprächskreis Fr. 
07. & 28.04.  20:00 Uhr
Biblischer Gesprächskreis Do. 
06. & 20.04.  20:00 Uhr
Christenlehre 1. - 6. Klasse Do. 16:00 Uhr
in Friesen 1.-6.Kl. Mo.   16:30 Uhr
Junge Gemeinde Jugendraum Mi. 18:30 Uhr
Kirchenchor Mo.   19:00 Uhr
Töpferkreis Do. 13.04.  19:30 Uhr
Gemeindenachmittag Do. 06.04. 14:30 Uhr 
GemeindenachmittagFriesen 3.4. 14:30 Uhr

evangelische methodistische Kirche
Reichenbach
Gottesdienst So. 02.,16.& 30.04. 09:30 Uhr
Chorproben Mi. 12.04.  19:00 Uhr
Jugendkreis Sa.   19:00 Uhr
Seniorenkreis Mi. 19.04.   14:30 Uhr
Ehepaarkreis  Fr. 21.04.  20:00 Uhr
bei Fam. Hendel in Mylau
Mylau  www.jugend.emk-mylau.de
Gottesdienst So. 09.,14.& 23.04. 09:30 Uhr
Chor Mi. 26.04.  19:00 Uhr
Unterheinsdorf
Gottesdienst So. 05.03.  11:00 Uhr
Bibelgespräch Di. 07.03.  10:00 Uhr

Apostolische  gemeinde
Gottesdienst So.   09:30 Uhr
Kinderbetreuung parallel zum Gottesdienst
Kinderkirche So. 30.04.  09:30 Uhr
Chorprobe Mi. 05. & 19.04. 19:30 Uhr
Seniorenkreis Di. 04.04.  15:00 Uhr
Bibelkreis Mi. 26.04.  19:30 Uhr
Gemeindegespräch So. 23.04. 09:30 Uhr

Pflegeheim-Gottesdienste
Evangelische Gottesdienste
Alloheim Do. 13.04.  09:30 Uhr
Wohnen am Park Mi. 12.04. 10:30 Uhr
Kursana-Domizil Do. 26.04. 10:00 Uhr
Katholische Gottesdienste
Haus Dominikus Do. 06.& 20.04. 10:00 Uhr

Übergemeindliche Veranstaltungen

APRIl

2017

landeskirchliche  Gemeinschaft Rei-
chenbach - Kirchgasse 4
Gemeinschaftsstunde So.   16:30 Uhr
zeitgleich Kinderprogramm
Bibelkreis Mo. 3. & 24.04.  19:30 Uhr
Bibelstunde Mi. außer am 05.04. 19:30 Uhr
Bibelstunde Mo. 24.04.  15:00 Uhr
NEU!! im Cafe Forbriger Erich-Mühsam-Str. 2 
im Konferenzraum
Kinderstunde Sa.   09:30 Uhr
Teenistunde Mi.  17:17 Uhr 
Jugendstunde Mi.   19:00 Uhr
Frauenstunde Mo. 03.04.  15:00 Uhr 

landeskirchliche  Gemeinschaft 
Mylau - Am Gemeinschaftshaus 3
Gemeinschaftsstunde So.   19:30 Uhr
Bibelstunde Di. 04. & 18.04. 19:30 Uhr
Frauenstunde Di. 11.04.  19:30 Uhr
Bibelhauskreis in verschiedenen Wohnungen
erfragen Tel. 64580 Mo. ungerade Woche

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reichenbach
09.04. 09:30 Uhr Konfirmation TT
13.04. 19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst PP
14.04. 09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst TT
16.04. 05:30 Uhr Ostermette
17.04. 10:00 Uhr Festgottesdienst TT
30.04. 10:30 Uhr Der besondere Gottesdienst im 
Umspannwerk „Hirn einschalten“

Ev.-Luth. Stadtkirche Mylau
14.04. 09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
und 17:00 Uhr Andacht zum Sterben Jesu
16.04. 09:00 Uhr Familiengottesdienst

Kath. Sankt Marienkirchgemeinde
14.04. 15:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben 
Jeus Christi
15.04. 21:00 Uhr Osternachtsfeier
17.04. 09:30 Uhr Heilige Messe

Evangelisch Methodistische Kirche
14.04. 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
in Mylau
16.04. 09:30 Uhr Osterfestgottesdienst in Rc

Landeskirchliche Gemeinschaft
Reichenbach
02.04. 10:00 Uhr OASE
20.04. Mitgliederversammlung

Apostolische Gemeinde
02.04. 09:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Netz-
schkau
08.04. 13:30 Uhr Konfirmation
13.04. 19:30 Uhr Andacht mit Abendmahl
14.04. 14:30 Uhr Andacht zur Sterbestunde 
16.04. 09:30 Uhr Gottesdienst

Jesus Gemeinde
22.04. 09:00 Uhr Arbeitseinsatz

Neuapostolische Gemeinde
14.04. Karfreitag, 10:00 Uhr Gottesdienst
16.04. Ostersonntag 10:00 Uhr Gottesdienst

Gemeinde Offenes Haus
Gottesdienst So.  09:45 Uhr
Frauenfrühstück Termin erfragen
unter Telefon: 03765 300094

Kath. Sankt Marienkirchgemeinde
Heilige Messe So.   09:30 Uhr
Andacht im „Haus Dominikus“ 
06. & 20.04.  10:00 Uhr
Kreuzwegandacht 05. & 12.04. 18:00 Uhr
Andacht im AWO-Heim samstags monatlich
Jugendtreff Mo.   19:00 Uhr
Familienkreis Fr.  monatlich
Gemeindekreis Do. 06.04.  16:00 Uhr
Offener Seniorenkreis Mo. 24.04. 14:30 Uhr

Jesus Gemeinde
Gottesdienst So.  09:30 Uhr
Anbetungsgottesdienst Mi. 5.4. 19:30 Uhr
Gemeindegebet Mi.  19:30 Uhr
Jugend Fr.   19:30 Uhr
Teenagerbibelschule Mi.  17:00 Uhr
Hauskreis Dienstags / Freitag

neuapostolische Kirche
Gottesdienst  So.  10:00 Uhr
und Mi.   19:30 Uhr
Chorprobe Mo.  19:30 Uhr

Für die Informationen der Kirchen, Gemeinden und Vereine sind  
die jeweiligen Träger selbst verantwortlich.
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Aus den Schulen
Grundschule Mylau: Sachunterrichtswettbewerb „Heureka“
Am 08. November nahmen die Klassen 3 und 4 
der Grundschule Mylau an dem bundesweiten 
Sachunterrichtswettbewerb „Heureka! Mensch und Natur„ 
teil. In 45 Minuten galt es, 45 Fragen aus den Bereichen 
Mensch und Tier, Natur und Umwelt und Technik zu 
beantworten. Vor den Winterferien erhielten wir endlich 
die Auswertung. Auf Landes- oder Bundesebene konnten 
wir leider keine Plätze erreichen. Dennoch erhielt jeder 
Teilnehmer einen tollen Teilnehmerpreis. Außerdem 
beglückwünschen wir besonders die Schülerinnen und 
Schüler, die es in ihrer Klassenstufe aufs Siegertreppchen 
geschafft haben - siehe Fotos rechts.
Fasching

Klasse 3: Platz 1: Maja Wetzel, Platz 2: Leticia 
Zebedies, Platz 3: Felix Schiml

Klasse 4: Platz 1: Josefine Ajja, Platz 2: Fynn 
Spörl, Platz 3: Chris Kunz

Faschingsfeier der Grundschüler in der Turnhalle. 
Danke an die Nawarra Süßwaren GmbHfür die 
leckeren Schaumküsse und Waffeln. 
  Text und Fotos: Grundschule

Weinholdschule 
Oberschule:

Schüler des Monats
Alina Muck Klasse 6b überraschte 
ihre Mitschüler zum Eisfasching 
mit einer Probe ihres Könnens 
als Eiskunstläuferin. 

Seit November 2014 trainiert sie in einem 
Sportverein in Greiz. In nur zwei Trainingsjahren 
kann Alina beachtliche Erfolge vorzeigen. So gewann 
sie bei Wettkämpfen: 3x die Goldmedaille, 1x die 
Bronzemedaille, 4x den 1. Platz (3x in Greiz, 1x in 
Chemnitz), den 1. Platz bei den Vogtlandspielen 
sowie den 3. Platz beim Athletikwettbewerb.
Diese tollen Ergebnisse verdankt sie ihrem 
fleißigen Training, das viermal wöchentlich 
stattfindet. Besondere Unterstützung erhält 

Alina durch ihren Trainer und ihre Oma. Befragt 
nach ihren Plänen und Zielen sagte Alina, dass 
sie gern auf eine Sportschule gehen möchte und 
es ihr größter Traum sei, an den Olympischen 
Spielen teilzunehmen.

Neues aus dem Futurum Vogtland
Gymnasium wieder bei DECHEMAX erfolgreich
DECHEMAX–das  i s t  e in  bundeswei te r 
Schülerwettbewerb im Bereich Chemische Technik 
und Biotechnologie. Bereits zum dritten Mal 

nimmt ein Team des Evangelischen Gymnasiums 
an diesem Wettbewerb des DECHEMA e.V. teil. 
Unser Team „denger“ ist mit 100 % in der 2. und 
letzten Rund des schuljährlichen Wettbewerbs, 
der in diesem Jahr zum Thema „Das Meer-Mit 
DECHEMAX auf Tauchstation“ stattfindet. In 
Runde 2 wird nun experimentiert, wozu unser 
großes Labor die besten Bedingungen bietet 
und unser Team schon voller Ideen ist. Die 
Fußstapfen sind auch groß, in die das Team nun 

tritt, denn 2015 und 2014 waren die Teams des 
Futurum Vogtland immer unter den bundesweit 
besten Teams: 2015 beim Thema „Chemie rund 
um den Körper des Menschen“ erreichten die 
beiden Teams jeweils einen Klassenstufenpreis 
(Klasse 7 und Klasse 9). 2014 gehörte das Team 
LuIsKipi zu den drei Bundessiegern aus über 500 
Teilnehmern. Damals ging es um das Thema „Das 
Periodensystem der Elemente“. Möglich sind 
diese Erfolge nicht nur durch die Anstrengung 
und gute Arbeit der Teams, sondern auch und 
nicht zuletzt durch die engagierte Unterstützung 
durch unsere Kollegin Piroska Feher. 
Anerkennungsverfahren läuft, Aufnahmeverfahren 
auch
Mit dem Besuch der Fachberater geht der Antrag des 
futurum vogtland e.V. auf staatliche Anerkennung 
des Evangelischen Gymnasiums Mylau in die 
heiße Phase. Mit der Anerkennung ist dann die 
Genehmigung verbunden, dass die Prüfungen durch 
die Schule selbst durchgeführt werden können. 
Derzeit müssen sich unsere Schülerinnen und 
Schüler noch einer externen Prüfung an einem 
anderen Gymnasium unterziehen. Das ist vor allem 
im mündlichen Bereich nicht immer einfach. 
Anders als die staatlichen Schulen sind wir bei der 
Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler an keine 
Fristen gebunden. Wir haben in unserer neuen 5. 
Klasse noch Plätze frei und nehmen auch Kinder 
ohne Bildungsempfehlung auf. Denn nach wie vor 
verstehen wir uns als Gemeinschaftsschule, die 
nicht zu früh nach Leistung trennt und den sozialen 
Zusammenhalt befördert. 

Tipps + Termine
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Jürgen-Fuchs-
bibliothek 
- Gefördert durch den Kulturraum 
Vogtland-Zwickau als regional 
bedeutsame Einrichtung -

Lesestart
Am Dienstag, 28. Februar, findet um 16:00 Uhr 
eine weitere Lesestart-Veranstaltung statt. 
Dieses Mal werden „Neuigkeiten vom Osterhasen“ 
vorgestellt: Fitz, der Findehase findet ständig 
irgendetwas: Bindfäden, Eierschalen, ... Im 
Trubel der Osternacht ist plötzlich Fitz‘ kleine 
Schwester verschwunden. Jetzt kann der 
Findehase zeigen, was er kann! Eine turbulente 
Ostergeschichte, in der der kleine Hase entdeckt, 
was in ihm steckt! Im Anschluss basteln die 
Kinder einen Löffelhasen.
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e! Weiterhin: Ab dem 2. Quartal finden die Lesestart-
Veranstaltungen zwei Mal im Monat statt: Jeweils 
am letzten Dienstag und letzten Donnerstag eines 
Monats. Der Programminhalt wird wiederholt. Die 
nächsten Termine: 25., 27. April: Ich zeig dir 
meine Lieblingsfarbe; 30. Mai: Die Geschichte 
von Hase und Igel (hier nur einmal wegen dem 
Feiertag); 20.,22. Juni: Jan und Julia verreisen
Krimiliteraturtage Andreas Föhr
Am 07. April um 19:00 Uhr ermittelt „Rachel 
Eisenberg“ aus der Feder des bekannten 
Krimiautors Andreas Föhr im Rahmen der 
diesjährigen Krimi Literatur Tage Vogtland in der 
Jürgen-Fuchs-Bibliothek. Karten sind zu einem 
Preis von 10 Euro in der Bibliothek oder unter 
www.krimitage-vogtland.de erhältlich

Beim Besuch von Kindergruppen/Führungen 
bitten wir um Voranmeldung unter Tel. 03765 
524-4141.

Öffnungszeiten: 
Montag: 09:00 bis 16:00 Uhr; Dienstag: 
09:00 bis 18:00 Uhr; Mittwoch: 09:00 bis 
16:00 Uhr; Donnerstag: 09:00 bis 18:00 Uhr; 
Freitag: 09:00 bis 13:00 Uhr; Samstag: 09:00 
bis 12:00 Uhr

neuberin-Museum 
Reichenbach, 
Johannisplatz 2
- Gefördert durch den 
Kulturraum Vogtland-Zwickau 
als regional bedeutsame 
Einrichtung -

Voranmeldungen im Museum unter Tel. 03765 21131. 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10:00 bis 16:00 Uhr und 
So. 13:00 bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

bis 26. März: Gemeinschaftsausstellung 
Keramikgruppe und Malgruppe am Neuberin-
Museum

neuberinhaus
Samstag, 25. März, 19:30 Uhr
Live in Concert:  Rockwurst: „20 Jahre Rockwurst“

Sonntag, 26. März, 17:00 Uhr
„G rößenwahn  -  Das  Kaba rock t ica l “ : 
Explosivkabarett mit Erik Lehmann und Les 
Bummms Boys – „Kabarett mit Kapelle!“

Freitag, 31. März, 18:00 Uhr: „5. Art Rock Festival: 
„Bilder einer Ausstellung - The Rock Version“ nach 
M. Mussorgski -  Live mit der Stern Combo Meißen 
und dem Leipzig Symphonieorchester + Wilandes 
Chor, Blind Ego, Sylvan, Karnataka

Samstag, 01. April, 12:00 Uhr: „5. Art Rock Festival: 
Jonas Reingold & Andy Bartosh, Seven Steps To The 
Green Door, AnTon, Red Sand (CAN), Uli Jon Roth feat. 
Crystal Breed, David Cross Band feat. David Jackson, 
Chris Thompson (Original Voice of Manfred Mann)

Sonntag, 02. April, 12:00 Uhr
„5. Art Rock Festival: Port Noir, Mystery, Lazuli 
(F), Pain of Salvation, Omega (HUN)“

Freitag, 07. April, 20:00 Uhr: Live in Concert: 
The Spencer Davis Group - feat. Spencer Davis, 
Pete York and the Miller Anderson Band, „Gimme 
some lovin Tour 2017”

Fo toau s s t e l l ung  „ L i v e  i n  Conce r t “ : 
Musikfotografie, Ausstellung von Andreas 
Tittmann ; (zu sehen bis 13. April) 

Karten sind an der Vorverkaufskasse (Di. und Do. 
10:00 bis 18:00 Uhr) sowie ab eine Stunde vor 
Veranstaltungsbeginn erhältlich. Bestellungen bitte 
an: Neuberinhaus Reichenbach, Weinholdstraße 7, 
08468 Reichenbach, Tel. 03765 12188, Fax: 03765 
12425, E-Mail: info@neuberinhaus.de; Vorverkauf 
auch in der Geschäftsstelle der Freien Presse, Markt 5

Vogtland Philharmonie 
Greiz/Reichenbach
Freitag, 24. März, 19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
7. Sinfoniekonzert: Frederick Delius: On hearing 
the first Cuckoo in Spring, Ludwig van Beethoven: 
Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“, Peter 
Tschaikowski: Klavierkonzert Nr. 1. B-Moll op. 23; 
Alessandro Taverna/Klavier; David Marlow/Dirigent

Sonntag, 26. März, 17:00 Uhr, Rodewisch, 
Ratskellersaal: Galakonzert mit Gunther Emmerlich: 
Stargast Gunther Emmerlich/Bass & Moderation, 
Corinna Ruba/Sopran; GMD Stefan Fraas/Dirigent 

Dienstag, 28. März und Mittwoch, 29. März, jeweils 
09:30 und 11:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Kids meet Classic: Der Musikunterricht der besonderen 
Art; Sergei Prokofjew: Peter und der Wolf - ein 
musikalisches Märchen; GMD Stefan Fraas/Dirigent & 
Moderation; geschlossene Veranstaltungen

... Termine
Ausstellungen

Reichenbach, Rathaus, Markt 1, Ratssaalfoyer: 
Ausstellung „Energetische Sanierung“; (zu sehen 
bis 31. März)

ab 04. April, Greiz, Stadt- und Kreisbibliothek, 
Kirchplatz 4: KrimiLiteraturTage Vogtland: 
Ausstellung „Bloody Cover“; (zu sehen bis 05. Mai)

Veranstaltungen

24., 25. März, 19:.00 Uhr, Reichenbach, Gündel‘s 
Kulturstall, Schwarze Tafel 15, OT Rotschau
Musikalisch-kabarettistische Wein- und 
Kartoffelverkostung  (ausverkauft)

19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle,  Carolinenstraße 15
7. Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie

25. März, 10:30 Uhr, Greiz, Museum Unteres 
Schloss, Weißer Saal, Burgplatz 12: „Gesang 
trifft Tasten!“: mit Schülern und Lehrkräften 
der Abteilung Tasteninstrumente und Gesang

22:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: musikstil: ost

26. März, 13:00 bis 18:00 Uhr, Netzschkau, 
Kräutergärtnerei Sagan, Friedensstraße 2, OT 
Brockau: Kräutercafé mit musikalischer Umrahmung

16:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Arztgeschichten“: Dieter Bellmann & Frank 
Fröhlich; Musikalisch-literarische Lesung

28. März, 09:50 Uhr, Greiz, Ulf-Merbold-
Gymnasium, Heinrich-Fritz-Straße 19
Lucas Vogelsang: „Heimaterde“: Eine Weltreise 
durch Deutschland

18:00 Uhr, Reichenbach, Meister-Bär-Hotel, 
Goethestraße 28: Die Stadträte der Fraktion 
BITex/Grüne führen vor den Sitzungen des 
Stadtrates – immer am letzten Dienstag des 
Monats – eine Bürgersprechstunde durch. Die 
Bürgerinnen und Bürger können während dieser 
Sprechstunde gern ihre Anliegen vortragen.

29. März, 19:00 Uhr, Reichenbach, Foyer der 
Sparkasse Vogtland, Postplatz 3: KrimiLiteraturTage 
Vog t l and :  E r ö f f nung s ve rans t a l t ung : 
„Schwarzkonto“; Lesung mit Dirk Platt

30. März, 18:30 bis 20:00 Uhr, Reichenbach, Saal 
der Musikschule Vogtland, Bahnhofstraße 84
Klassenvorspiel Blechblasinstrumente und 
Blockflöte (Klasse: Herr Krien)

18:00 Uhr, Netzschkau, Kräutergärtnerei Sagan, 
Friedensstraße 2, OT Brockau: Kräuterabend

01. April, 09:00 bis 17:00 Uhr, Reichenbach, 
Stadion am Wasserturm: 13. Vogtlandgehen 
(mit Vogtlandmeisterschaft Mittelstrecke und 
Bahngehen), Veranstalter: LAV Reichenbach e.V.

09:30 bis 12:30 Uhr, Reichenbach, Saal der 
Musikschule Vogtland, Bahnhofstraße 84
Tag der Instrumente - Zuhören, Ausprobieren, 
Informieren

10:30 Uhr, Greiz, Museum Unteres Schloss, 
Weißer Saal, Burgplatz 12
„Klingendes Holz“ - mit Schülern und Lehrkräften 
der Abteilung Holzblasinstrumente

19:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Frühlingsball mit der Andreas-Lorenz-Showband

02. April, 17:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Die Legende Roy Black“: präsentiert von Kay 
Dörfel
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04. April, 19:00 Uhr, Greiz, Stadt- und 
Kreisbibliothek, Kirchplatz 4
KrimiLiteraturTage Vogtland: „Mordfälle im 
Bezirk Gera“: Lesung mit Hans Thiers

06. April, 13:30 bis 14:30 Uhr, Reichenbach, 
Sporthalle, Cunsdorfer Straße: Wasser- und 
Bodenanalysen: Ein Angebot der Arbeitsgruppe 
für Umwelttoxikologie e.V. für Jedermann

19:00 Uhr, Netzschkau, Kräutergärtnerei Sagan, 
Friedensstraße 2, OT Brockau
KrimiLiteraturTage Vogtland: „Darf es Gift 
sein?“: Lesung mit Patricia Holland Moritz, inkl. 
Begrüßungsgetränk und Kräu-terbüfett

06. April, 18:00 Uhr, Greiz, Stadt- und 
Kreisbibliothek, Kirchplatz 4
„Zusammengekommen“: Vernissage

07. April, 19:00 Uhr, Reichenbach, Jürgen-
Fuchs-Bibliothek, Veranstaltungsraum, Rathaus, 
Markt 1: KrimiLiteraturTage Vogtland: „Rachel 
Eisenberg ermittelt“: Lesung mit Andreas Föhr; 
dazu gibt es kriminelle Cocktails von Bloody 
Mary bis Grüne Minna

Kostenlose anwaltliche Rechtsberatung für 
einkommensschwache Bürger: Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 023, Jeden Dienstag, 16:00 bis 18:00 Uhr: 
Die kostenfreie Erstberatung soll über Möglichkeiten 
und Risiken in rechtlichen Auseinandersetzungen 
informieren. Terminvereinbarung und 
Beratungshilfeschein sind nicht erforderlich.

Schiedsstelle Reichenbach: Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 023: Jeden zweiten und vierten Donnerstag 
im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr; Tel. 03765 524-
1096, E-Mail: Schiedsstelle-Reichenbach@gmx.de

Blutspendetermine:
24. März, 15:00 bis 19:00 Uhr, Lengenfeld, 
Rathaus, Hauptstraße 1
30. März, 14:00 bis 18:00 Uhr, Reichenbach, 
Rathaus, Markt 1
30. März, 15:00 bis 19:00 Uhr, Mylau, Rathaus, 
Reichenbacher Straße 13
01. April, 08:30 bis 12:00 Uhr, Reichenbach, 
Begegnungsstätte, Diakonie, Nordhorner Platz 3
10. April, 14:30 bis 19:00 Uhr, Lengenfeld, 
Rathaus, Hauptstr. 1
Plasmaspendetermine: täglich, Zwickau, DRK 
Plasmaphresezentrum, Glück-Auf-Center
Ausweichtermine: Termindatenbank unter 
www.blutspende-ost.de oder kostenfreie 
Servicenummer 0800 1194911
Der DRK-Blutspendedienst dankt allen seinen 
Spenderinnen und Spendern im Namen seiner 
Patienten ganz herzlich.

Alaunwerk in Mühlwand:
Das Besucherbergwerk kann aufgrund starker 
Beschädigungen nicht besichtigt werden. 
Informationen: Bergwerksdirektor Werner Albert, 
Tel. u. Fax: 03765 521898 oder 0162 1774538

Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-
christliche Geschichte und Kultur des Vereins 

Sächsische Israelfreunde e.V., Wiesenstraße 
62; bitte telefonische Terminvereinbarung: 
03765 3096774 

Sprechstunde des Behindertenrates und der 
Seniorenvertretung
Dienstag, 28. März, 09:30 bis 11:00 Uhr, Rathaus Mylau
Mittwoch, 12. April, 09:30 bis 11:00 Uhr, Reichenbach, 
Stadthaus, Markt 6, 1. Etage, Zimmer 107

Vogtländischer Gebirgs- und Wanderverein 
„Göltzschtalbrücke“ Reichenbach e.V.: Treffen 
an jedem zweiten Donnerstag im Monat um 
18:00 Uhr im Gemeindezentrum Friesen zur 
Zusammenkunft. Anfragen können an Harald 
Meckel, Hauptstr. 9, Ortsteil Friesen, Tel. 03765 
13554, gerichtet werden. Die genauen Zeiten 
erfahren Interessenten von Harald Meckel.
29. März, Treffpunkt Reichenbach, oberer REWE-
Parkplatz: Mohlsdorf-Werdauer Walk; 8 km
09. April, Treffpunkt Netzschkau, Georgstraße: 
Osterwanderung, Unterlauterbach; gef. 6, 12, 20 km

Vogtländisches Seniorenkolleg Reichenbach 
e.V.: Begegnungsstätte, Nordhorner Platz 3, 08468 
Reichenbach, Tel.: 03765 349798 (nur während der 
Sprechzeit), Fax: 717125, Sprechzeiten: Jeden 1. 
und 3. Mittwoch von 12:30 bis 14:30 Uhr, Internet: 
www.seniorenkolleg-vogtland.de, E-Mail: info@
seniorenkolleg-vogtland.de
04. April, 14:30 Uhr, Neuberin-Museum, 
Johannisplatz 2: Zirkel Literatur: Leben und 
Werke von Ingrid Noll
06. April, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: Vortrag  
1926 bis 2016: 90 Jahre Wasserturm-das 
Wahrzeichen der Stadt
11. April, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte : Zirkel 
Schreibende Senioren

Erster Schützenverein Reichenbach/Vogtl. e.V.: 
Präsident Horst Mecke: Trainingszeiten auf dem 
Schießstand, Am Walkholz, 1. SV Reichenbach/
Vogtl. e.V., Rosa-Luxemburg-Str. 25, Tel. 03765 
20686: Montag: 14:00 bis 17:00 Uhr, Samstag: 
09.00 bis 12.00 Uhr

Kulturbund e.V. Reichenbach: Kontakt und 
Informationen, Tel. 037606 32178 (tags) oder 
037606 36193 (abends)
Mal- und Grafikwerkstatt: Jeden Dienstag ab 
15:00 Uhr im Atelier Neuberinhaus
Keramikwerkstatt: Jeden Mittwoch ab 15:00 Uhr 
im Neuberinhaus 

Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, AFU e.V.: 
Leipziger Straße 27, 09648 Mittweida; Tel./Fax: 
03727 976311
Wasser- und Bodenanalysen; Donnerstag, 06. April, 
13:30 bis 14:30 Uhr, Reichenbach, Sporthalle „An 
der Cunsdorfer Straße“ 25
Wasser- und Bodenproben werden gegen eine 
geringe Gebühr untersucht. Das Wasser kann sofort 
auf ph-Wert, Nitratkonzentration und elektrische 
Leitfähigkeit untersucht werden. Dazu sollten Sie 
frisch abgefülltes Wasser (mindestens ca. ein Liter) 
in einer Mineralwasserflasche mitbringen. 

Volksso l idar i tä t  Re ichenbach  e.V. : 
Solbrigstraße 16, Tel.: 03765 611817
Kaffeerunde im Betreuten Wohnen: Solbrigstraße 
16: jeden Dienstag, 13:30 Uhr
Seniorengymnastik im Betreuten Wohnen: 
Mittwoch, 09:30 Uhr

Freizeitsportgemeinschaft Reichenbach-West:
Telefon-Kontakt: Volleyball: 03765 69042, 
Frauengymnastik/Wandern: 03765 69395; 
Jeweils dienstags, Sporthalle Neuberschule: 
Frauengymnastik: 19:00 Uhr; Volleyball: 20:00 Uhr W
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Wandergruppe: Donnerstag, 30. März, Treffpunkt 
10:00 Uhr am Museum „Lohgerberei“, Weida; 
PKW-Anreise nach Ab-sprache

Heinsdorfergrund/Oberheinsdorf, Öffnung 
des Rollbockschuppens: Am Ostersonntag, 
16. April von 14:00 bis 17:00 Uhr erster 
Öffnungstag. Besichtigungen durch Gruppen 
sind möglich. Abstimmung mit Peter Kober, Tel. 
03765 4833356

Diakonieverein Reichenbach und Umgebung e.V.: 
Begegnungsstätte der Stiftung Sparkasse Vogtland, 
Nordhorner Platz 3, Tel. 69327, Fax: 17125, E-Mail: 
begegnungsstaette-diakonie@t-online.de
Begegnungen/Vorträge: immer Dienstag, ab 
14:00 Uhr: 28. März: Frühlingslieder und deren 
Dichter und was bedeuten sie uns; 04. April: 
Wer ist Paul Schneider?
Religionsleben: Gottesdienste: 09. und 23.April, 
11:00 Uhr
Sozialberatung für behinderte Menschen und 
ratsuchende Angehörige: Jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat, 09:00 bis 13:00 Uhr; 
Die Beratung findet nach Terminvereinbarung 
statt. Die Beratung ist kostenlos. Tel. 037421 
28077
Senioren-Computer-Club: Nächstes Treffen: 
Mittwoch, 19. April, 16:00 Uhr; Informationen/
Anmeldung bitte unter Tel. 037600 2846

Selbsthilfegruppe Angehörige von Demenz- und 
Alzheimererkrankten: Koordinatorin: Barbara 
Vogl, Sozialpädagogin, Mari-enstraße 11, Tel. 
03765 711058, E-Mail: b.vogl@drk-reichenbach.de
Treffen jeden vierten Mittwoch im Monat, 16:00 
Uhr, Begegnungsstätte, Nordhorner Platz 3
M i t t w o c h ,  2 6 .  A p r i l :  B e s u c h  d e s 
Gedächtniszentrums Rodewisch

Hospizverein Vogtland e.V.: Reichenbach, 
Nordhorner Platz 1
Jeden ersten Montag im Monat ist das Trauercafé 
für Hinterbliebene geöffnet. Nächster Termin: 
Montag, 03. April, 15:00 bis 17:00 Uhr
Die AGUS-Trauerselbsthilfegruppe für 
Angehörige um Suizid trifft sich am Montag, 
03. April, von 17:00 bis 19:00 Uhr. 
Anmeldung erbeten unter: 03765 621888 oder 
0174 7125976

DRK  Begegnungs s t ä t t e  „Ausweg“ : 
Reichenbach, Albertistraße 38, Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 08:30 bis 13:30 Uhr, 
Freitag, 08:30 bis 12:00 Uhr, Tel. 03765 13469. 
Die Begegnungsstätte ist ein Treffpunkt für 
Menschen, die Kontakte und Ansprechpartner 
in allen Lebenslagen suchen, Tagesstrukturen 
vermissen oder nur ihre Freizeit in gemütlicher, 
familiärer Atmosphäre verbringen wollen. 
Dienstag, 04. April, 13:00 Uhr

SAQ mbH Zwickau, Niederlassung Reichenbach:
Beratungszeiten: montags 12:00 bis 15:00 Uhr, 
Oberreichenbacher Straße 94, Tel.: 03765 12346; 
Ute Reißig.
Für die Berufsorientierung bieten wir an: 
Individuelle Beratung bei der Suche von 
Ausbildungsplätzen, Plätze für Schüler-Praktika, 
Vorstellung von verschiedenen Berufsbildern, 
Einblick in die Wirtschaftswelt und dadurch 
Kennen lernen der Ausbildungsberufe

„Das Boot“, Sozialpsychiatrisches Zentrum 
der  Lebenshi l fe  Reichenbach e.V. : 
Dammsteinstraße 24 (Villa), Tel. 03765 784650, 
Öffnungszeiten: Mo: 08:30 bis 15:00 Uhr, Di: 
08:30 bis 16:00 Uhr, jeden zweiten Dienstag 
im Monat 10:30 bis 19:30 Uhr, Mi/Do: 08:30 

bis 16:00 Uhr-Fr: 10:00 bis 15:00 Uhr, Sa: 11:00 
bis 15:00 Uhr
Montag, 13:00 Uhr: Gedächtnistraining
Dienstag, 13:00 Uhr: Bunter Nachmittag
Mittwoch, 10:00 Uhr: Fitnessrunde, 11:00 Uhr: 
Mittagsrunde
Donnerstag, 10:00 Uhr: Brunch-Zeit
F re i t ag ,  11 :00  Uh r :  Gesp räche  zum 
Wochenausklang
Erster Samstag im Monat, 11:00 Uhr: Treffpunkt 
„Das Boot“, offener Treff
Jeden letzten Mittwoch im Monat, 15:00 bis 
17:00 Uhr: Selbsthilfegruppe „Depressionen 
und Angst“ des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
Vogtlandkreis, angeleitet durch Frau Sonntag 
(Diplomsozialpädagogin)
Veranstaltungen:
Dienstag, 28. März, 13:00 Uhr: Ostermalerei
Montag, 03. April, 11:30 Uhr: Osterbäckerei

Betreuungsverein Vogtland e.V.:
Haus der Vereine, Zimmer 3.3 bis 3.6, Fritz-
Ebert-Straße 25, 08468 Reichenbach, Tel.: 03765 
711577, Angebote zur Beratung und Information 
über rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmachten 
und Betreuungsverfügungen, 
Öffnungszeiten: Mo: 09:00 bis 10:00 Uhr, Di: 
09:00 bis 10:00 und 13:00 bis 14:30 Uhr, Mi: 
13:00 bis 16:00 Uhr, Do: 09:00 bis 10:00 und 
13:00 bis 14:30 Uhr, Fr: 09:00 bis 10:00 Uhr, 
www.betreuungsverein-vogtland.de 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind 
zur Veranstaltung eingeladen!

Alle Veranstaltungen auf einen Blick sind im 
Internet unter www.reichenbach-vogtland.de 
zu finden! Änderungen vorbehalten!

Fo
rt

se
tz

un
g 

vo
n 

Se
it

e 
17

 -
 T

er
m

in
e!



Reichenbacher Anzeiger 4/17, 24.03.2017 19



Reichenbacher Anzeiger 4/17, 24.03.201720

Änderungen vorbehalten! Für den ärztlichen Notfalldienst wenden 
Sie sich bitte an die Rettungsleitstelle Plauen, Tel. 03741 19222. Sie 
können die diensthabenden Allgemeinmediziner und Fachärzte der 
Kinder- und Frauenheilkunde, HNO- und Zahnärzte außerdem Ihrer 
Tagespresse entnehmen.

Apothekenbereitschaft im März und April 2017

Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr morgens 
werden nur ärztliche Rezepte beliefert und dringend benötigte 
Medikamente abgegeben.
Wechsel: früh, 08:00 Uhr

Alte Stadt Apotheke, Reichenbach, Marktstraße 4/5, Tel. 03765 12184 
Notdienst am: 03.04. 
Apotheke am Solbrigplatz, Reichenbach, Solbrigplatz 3, Tel. 03765 13224
Notdienst am: 24.03. / 06.04.  
Pelikan-Apotheke, Reichenbach, Zwickauer Straße 9, Tel. 03765 14711 
Notdienst am: 25., 26.03. / 31.03.  
Sonnen-Apotheke, Reichenbach, Albert-Schweitzer-Str. 1, Tel. 03765 12121 
Notdienst am: 05.04.   
Alte Apotheke, Lengenfeld, Badergasse 3, Tel. 037606 8414 
Notdienst am: 24., 25., 26.03. / 01., 02.04./ 04.04.
Stadt Apotheke, Lengenfeld, Markt 5, Tel. 037606 2345 
Notdienst am: 11.04.  
Schloss-Apotheke, Mylau, Markt 9, Tel. 03765 34615  
Notdienst am: 07.04.  
Anker Apotheke, Netzschkau, Mittelstraße 2, Tel. 03765 34020 
Notdienst am: 28.03. / 10.04.
Apotheke Neumark, Werdauer Straße 12, Tel. 037600 2328
Notdienst am: 30.03.  
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der nächste Anzeiger erscheint am 7. April 2017
Azeigenschluss ist der 31. März 2017
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